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Verbände/Institutionen1 

• Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. (APS) 

• AOK-Bundesverband  

• Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. 
(AWMF) 

• BKK-Dachverband e. V. 

• Bitkom e. V.  

• Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW)  

• Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Er-
krankung und ihren Angehörigen e. V. (BAG Selbsthilfe) 

• Bundesärztekammer (BÄK) 

• Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) 

• Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 

• Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e. V. (BAH)  

• Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) 

• Bundesverband der Krankenhaus IT-Leiterinnen/Leiter e. V. (KH-IT) 

• Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI) (Keine Teilnahme) 

• Bundesverband Gesundheits-IT e. V. (bvitg) 

• Bundesverband Managed Care e. V. (BMC) 

• Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed) 

 
1 Gesamtliste aller Fraktionen 

Liste der Sachverständigen zur öffentlichen Anhörung  
Digital-Gesetz 
Mittwoch, 15. November 2023, 16:00 bis 17:30 Uhr  
Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300 
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• Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) 

• Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. (ABDA) 

• Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 

• Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation – gemeinnützige Gesellschaft mbH 
(DGFG) 

• Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) 

• Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. (DKG) 

• Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) 

• Deutsche Transplantationsgesellschaft e. V. (DTG) 

• Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e. V. (DBfK) 

• Deutscher Ethikrat (Keine Teilnahme) 

• Deutscher Hausärzteverband e. V. (HÄV) 

• Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) (Keine Teilnahme) 

• Deutscher Pflegerat e. V. (DPR) 

• gematik GmbH 

• Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) 

• GKV-Spitzenverband KöR 

• Kassenärztliche Bundesvereinigung KdöR (KBV) 

• Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung KdöR (KZBV) 

• Medizinrechtsanwälte e. V. 

• Pro Generika e. V. 

• Qualitätsring Medizinische Software (QMS) 

• Spitzenverband digitale Gesundheitsversorgung e. V. (SVDGV) 

• Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e. V. (SpiFa) 

• Spitzenverband IT-Standards im Gesundheitswesen (SITiG) 
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• Techniker Krankenkasse (TK) 

• Verband der Diagnostica-Industrie e. V. (VDGH) 

• Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) (keine Teilnahme) 

• Verband der Ersatzkassen (vdek) 

• Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. (vfa) 

• Verband der privaten Krankenversicherung e. V. (PKV) 

• Verband der Universitätsklinika Deutschlands e. V. (VUD)  

• Verband digitale Gesundheit e. V. (VdigG) 

• Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 

• Yeswecan!cer gGmbH (Keine Teilnahme) 

 

Namentlich benannte Sachverständige 
 

• Dr. Jens Baas (Vorstandsvorsitzender Techniker Krankenkasse)2 

• Prof. Dr. Ferdinand Gerlach (Institut für Allgemeinmedizin Frankfurt)3 

• Dr. Kristina Spöhrer (1. Stellvertretende Vorsitzende Deutscher Hausärzteverband e. V. 
(HÄV))2 

• Prof. Dr. Sylvia Thun (Charité Mental Health)4 

• Dr. André Zilch (LSc LifeSciences Consult GmbH)5 

 

 

 
2 Auf Vorschlag der Fraktion der SPD zur öffentlichen Anhörung eingeladen. 
3 Auf Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur öffentlichen Anhörung eingeladen. 
4 Auf Vorschlag der Fraktion der FDP zur öffentlichen Anhörung eingeladen. 
5 Auf Vorschlag der Fraktion DIE LINKE. zur öffentlichen Anhörung eingeladen. 
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Beginn der Sitzung: 16:00 Uhr 

Einziger Tagesordnungspunkt  

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Di-
gitalisierung des Gesundheitswesens (Digital-Ge-
setz – DigiG) 

BT-Drucksache 20/9048 

b) Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Jörg 
Schneider, Dr. Christina Baum, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion der AfD 

Medizinbürokratismus stoppen – Behandeln statt 
verwalten 

BT-Drucksache 20/4670 

c) Antrag der Abgeordneten Kathrin Vogler, Anke 
Domscheit-Berg, Susanne Ferschl, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

Elektronische Patientenakte zum Wohl der Versi-
cherten nutzen 

BT-Drucksache 20/8798 

Die amtierende Vorsitzende, Abg. Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Sehr 
geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer:innen 
auf den Tribünen und online. Sehr geehrte Sachver-
ständige, sehr geehrte Vertretung der Bundesregie-
rung, Herr Parlamentarischer Staatssekretär 
Prof. Franke und fürs BMG Herr Zilch an seiner 
Seite. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich 
Willkommen zur öffentlichen Anhörung des Aus-
schusses für Gesundheit. Ich darf einmal vorweg 
mich herzlich bedanken und um Entschuldigung 
bitten für die Unannehmlichkeiten, die heute ent-
standen sind. Es gab eine Notwendigkeit für di-
verse Fraktionen, Fraktionssitzungen durchzufüh-
ren und es ist ja klar, während Fraktionssitzungen 
stattfinden, kann nichts anderes stattfinden, weil 
für alle Abgeordneten selbstverständlich die Mög-
lichkeit bestehen muss, an den Fraktionssitzungen 
teilzunehmen. Das hat bedeutet, dass alle von 
Ihnen warten mussten und jetzt auch nach hinten 
raus mehr Zeit mitbringen müssen. Wir hoffen, 

 
6 https://www.bundestag.de/re-
source/blob/977912/02ddd5a916b3dba344f3af963e7becfd/20_14_
0162-1_AeAe-1-5-Koa_DigiG_nicht-barrierefrei.pdf 

dass Ihnen das möglich ist oder den meisten von 
Ihnen möglich ist und darum nochmal in der Rei-
henfolge meine herzliche Bitte um Entschuldigung 
und ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für 
Ihr Verständnis, Ihre Flexibilität. Den Dank möchte 
ich an dieser Stelle aber auch einmal ans Aus-
schusssekretariat übermitteln, weil Sie können sich 
alle vorstellen, was das bedeutet, wenn man inner-
halb von ganz kurzer Frist Raumbuchungen verän-
dern muss, die ganze Technik neu einstellen muss, 
Ihnen allen mitteilen muss, wie das gehen kann. 
Das ist in gewohnter Qualität hervorragend gelun-
gen, auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Sie 
wissen, dass wir heute wieder in einer Mischung 
aus Präsenz und Online-Meeting tagen. Die meisten 
von Ihnen kennen das schon. Alle die, die per We-
bex zugeschaltet sind, möchte ich bitten, dass Sie 
sich mit Ihrem vollen Namen anmelden und die 
Mikrofone stumm schalten. Zum weiteren Verfah-
ren werde ich gleich noch ein paar Ausführungen 
machen. Üblicherweise sind Sie es gewöhnt, dass 
ich die Inhalte der anzuhörenden Gesetze und Vor-
lagen umreiße und verdeutliche. Heute werden wir 
das aufgrund der Zeitökonomie etwas anders hand-
haben. Ich teile einmal mit, ganz offiziell, denn das 
ist auch notwendig: Was wir heute anhören, das ist 
der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf 
eines Gesetzes zur Beschleunigung der Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens. Das kürzen wir Digi-
tal-Gesetz kurz ab. Das finden Sie auf der Bundes-
tagsdrucksache 20/9048 und die dazugehörigen 
Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen finden 
Sie auf der Ausschussdrucksache 20(14)162.16. Wir 
hören gleichzeitig an den Antrag der Fraktion der 
AfD mit dem Titel „Medizinbürokratismus stop-
pen – behandeln statt verwalten“, den finden Sie 
auf der Bundestagsdrucksache 20/4670 und den 
Antrag der Fraktion DIE LINKE., mit dem Titel 
„Elektronische Patientenakte zum Wohl der Versi-
cherten nutzen“, den finden Sie auf der Bundes-
tagsdrucksache 20/8798. Die Sachverständigen, die 
Abgeordneten kennen natürlich alle Vorlagen sehr, 
sehr gut, die noch mal etwas nachschlagen müssen 
oder auch als Zuschauer:innen hier, bitte ich die 
Details dann genau diesen Vorlagen zu entnehmen. 
Ich werde dazu jetzt nicht weiter ausführen, son-
dern lediglich noch ein paar Anmerkungen zum 

https://www.bundestag.de/resource/blob/977912/02ddd5a916b3dba344f3af963e7becfd/20_14_0162-1_AeAe-1-5-Koa_DigiG_nicht-barrierefrei.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/977912/02ddd5a916b3dba344f3af963e7becfd/20_14_0162-1_AeAe-1-5-Koa_DigiG_nicht-barrierefrei.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/977912/02ddd5a916b3dba344f3af963e7becfd/20_14_0162-1_AeAe-1-5-Koa_DigiG_nicht-barrierefrei.pdf
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Ablauf der Anhörung machen. Uns stehen insge-
samt 90 Minuten zur Verfügung, aufgeteilt auf drei 
Frageblöcke mit entsprechenden, vereinbarten Fra-
gezeiten der Fraktionen gemäß der Fraktionsstärke. 
Das heißt, das wissen Sie alle, wenn Fragen und 
Antworten präzise und auf den Punkt sind, können 
mehr Themen angesprochen werden. Das ist immer 
unser aller Interesse, der Erkenntnisgewinn. Die 
Sachverständigen muss ich darauf hinweisen, dass 
wir sie bitten, entsprechend den Regeln in § 70 Ab-
satz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages beim ersten Aufruf etwaige finanzielle 
Interessensverknüpfungen in Bezug auf den heuti-
gen Beratungsgegenstand offen zu legen. Das dient 
der Transparenz. Wenn Sie online dabei sind, bitte 
denken Sie daran, wenn Sie aufgerufen werden, Ihr 
Mikrofon und Ihre Kamera freizuschalten. Für alle 
gilt bei jedem Aufruf: Sagen Sie bitte einmal Ihren 
Namen und Ihren Verband, auch wenn Sie mehr-
fach hintereinander aufgerufen werden. Jedes Mal 
bitte wieder. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. 
Allen denen, die eine schriftliche Stellungnahme 
eingereicht haben, auch ganz herzlichen Dank. 
Noch ein Hinweis für alle Mobiltelefon-Nutzer:in-
nen in hier im Saal. Ausstellen bitte! Jedes Klingeln 
kostet 5 € für einen guten Zweck. Auf der Tribüne 
sind weder Missfallens noch Beifallsbekundungen 
erlaubt. Wir freuen uns, dass Sie da sind und auf-
merksam zuhören. Ich weiß gar nicht, ob das noch 
stimmt. Werden wir jetzt auch live im Fernsehen 
übertragen? Nein, das wird versetzt sein. Oder 
gleich geht es los. Das Wortprotokoll der Anhörung 
wird auch auf der Internetseite des Ausschusses 
veröffentlicht. Jetzt gehen wir direkt in medias res - 
die ersten Fragen für 13 Minuten. Das Fragerecht 
steht der SPD zu. Es beginnt Kollegin Behrens. 
Bitte, Sie haben das Wort. 

Abg Heike Baehrens (SPD): Vielen Dank, Frau Vor-
sitzende und auch von meiner Fraktion nochmal 
herzlichen Dank, dass Sie diese Verzögerung in 
Kauf genommen haben. Meine erste Frage geht an 
den Einzelsachverständigen Dr. Jens Baas. Herr 
Dr. Baas, in Zukunft werden die Versicherten eine 
elektronische Patientenakte von ihrer Krankenkasse 
automatisch zur Verfügung gestellt bekommen, so-
fern Sie nicht ausdrücklich widersprechen. Mit 
welchem Mehrwert ist für Versicherte beziehungs-
weise Patienten zu rechnen? Und gibt es schon 
Überlegungen bei Ihrer TK, wie dieser Widerspruch 
digital, aber auch niedrigschwellig, analog 

angeboten werden kann? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Baas, Sie sind 
online dabei. Sie haben das Wort. Wir sehen Sie 
und würden Sie gerne hören. Vielleicht haben Sie 
Ihr Mikro noch nicht freigeschaltet? Nein, das ist 
nicht Herr Baas, aber wir sehen ihn hier im Raum. 
Ja, wir sehen, dass er dabei ist. Gut, bis wir ihn ge-
funden haben: Die nächste Frage, Herr Mieves. 

Abg. Matthias David Mieves (SPD): Dann nochmal 
hallo zusammen von mir. Meine Frage geht an Frau 
Dr. Spöhrer vom Hausärztinnenverband. Ist Frau 
Spöhrer denn online dabei? Frau Dr. Spöhrer, der 
Erfolg der ePA steht und fällt mit dem erkennbaren 
Mehrwert für die Patienten, aber genauso für die 
behandelnden Ärzt:innen. Es wäre super, wenn Sie 
uns skizzieren können, was Ihre Erwartungen sind, 
insbesondere an den elektronischen Medikations-
plan als ersten relevanten Anwendungsfall in der 
neuen ePA. 

Die amtierende Vorsitzende: Frau Dr. Spöhrer, 
bitte. 

Dr. Kristina Spöhrer: Vielen Dank für die Frage, 
Dr. Christina Spöhrer, Hausärztinnen- und Hausärz-
teverband. Der Medikationsprozess ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie Digitalisierung sinnvoll in der 
Versorgung wirken kann. Damit ist er ein wichtiger 
Baustein in der Versorgung. Nur wenn alle Beteilig-
ten leicht und zuverlässigen Zugriff auf die aktuelle 
Medikation haben, werden Medikationsfehler redu-
ziert und die Therapieadhärenz erhöht. Auf ärztli-
cher Seite bedeutet dies, dass zuverlässig bei Ver-
ordnungen mögliche Wechselwirkungen überprüft 
werden können, Therapieanpassungen leichter 
möglich sind und Doppelverordnungen vermieden 
werden können. Für die Patientenseite bedeutet 
dies mehr Compliance. Ein elektronischer Medika-
tionsplan kann genau dies gewährleisten, weil er in 
der ePA in Zukunft immer verfügbar sein kann. 
Egal, in welcher Situation ich mich als Patient oder 
Patientin befinde, ist die Information abrufbar. So-
wohl in einer Notfallsituation, im geplanten Be-
handlungskontext, in der Häuslichkeit oder auch in 
der Pflege. All dies kann in der analogen Welt der 
bundeseinheitliche Medikationsplan, BMP, als defi-
niertes Format. Er ist flächendeckend in allen 
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Praxisverwaltungssystemen implementiert und den 
Nutzern bekannt. Dieser BMP wird schon heute 
auch als strukturierter Datensatz erstellt und ließe 
sich in der ePA speichern und nutzen. 

Die amtierende Vorsitzende: Frau Dr. Spöhrer, vie-
len Dank. Danke sehr. Das ist erschöpfend beant-
wortet. Herzlichen Dank für Ihre Antwort. Herr 
Dr. Baas hat immer noch nicht reagiert. Wir gehen 
mal weiter. 

Abg. Dr. Christos Pantazis (SPD): Herzlichen Dank, 
Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich sowohl 
an die Verbraucherzentrale Bundesverband, Herrn 
Moormann als auch an den Beauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herrn 
Kelber. Gesetzgebung zu Digitalstrukturen muss 
sich immer auch an nicht digital affine Versicherte 
richten. Welche Bedeutung kommt danach der Ein-
fachheit und Barrierefreiheit von Widerspruchs-
möglichkeiten des Versicherten zu? 

Die amtierende Vorsitzende: Danke. Herr Mohr-
mann, beginnen Sie bitte. 

Thomas Moormann (Verbraucherzentrale Bundes-
verband (vzbv)): Thomas Moormann, Verbraucher-
zentrale Bundesverband, keine Interessenkonflikte. 
Ja, vielen Dank für die Frage. Um eine Umsetzung 
des Selbstbestimmungsrechts der Versicherten, 
eine ungleiche Umsetzung zu vermeiden, muss die 
Erklärung eines Widerspruchs genauso wie auch 
die feingranularen Einstellungsmöglichkeiten so 
einfach wie möglich gehalten werden. Und natür-
lich auch ohne Endgerät müssen sie genauso ein-
fach gehen. Die Versicherten müssen jederzeit wis-
sen, wie sie einen Widerspruch geltend machen 
können. Das muss über verschiedene zugängliche 
Alternativen möglich sein. Die Umsetzung muss 
sehr einfach und schnell funktionieren. Das ist aus 
Verbraucherschutz und für eine Gleichbehandlung 
der Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Ressourcen das A und O. Und bei Bedarf, falls 
unerwartete oder erwartete Barrieren oder Hürden 
auftreten, müssen die Regelungen kurzfristig ange-
passt werden können. Das sollte jetzt schon mit an-
gelegt werden.  

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, Herr 
Moormann. Herr Kelber, fahren Sie fort.  

Ulrich Kelber (Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit (BfDI)): Ulrich 
Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit. Mit der Umstellung 
auf das Opt-out-Modell steigt natürlich die Bedeu-
tung dieser barrierefreien Möglichkeit der Inan-
spruchnahme der betroffenen Rechte, von denen 
der Widerspruch ein wichtiger ist, aber auch der 
Einblick natürlich in die Akte, um zu sehen, was 
steht drinnen, wo möchte ich, z.B. Korrekturwün-
sche haben, wo geht es zum Beispiel um Wider-
spruchsrechte, wird jetzt noch elementarer. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. Frau 
Stamm-Fibich, bitte. 

Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den 
GKV-Spitzenverband. Der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung sieht ausdrücklich einen Anspruch 
der Versicherten auf Digitalisierung von analogen 
medizinischen Altdokumenten gegenüber der eige-
nen Krankenkasse vor, beispielsweise Altbefunde 
oder Entlassbriefe. Wie bewerten Sie diese Rege-
lung insbesondere mit Blick auf die nicht maschi-
nell lesbaren Objekte und welche dahingehenden 
Angebote halten die Kassen bis dato bereits vor 
und sollte hier differenziert werden? 

Die amtierende Vorsitzende: Frau Dr. Pfeiffer, bitte-
schön. 

Dr. Doris Pfeiffer (GKV-Spitzenverband): Vielen 
Dank. Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Wenn die Kas-
sen nach dieser Regelung Papierdokumente für die 
Versicherten scannen oder scannen müssen und 
sollten, bräuchte man natürlich dann entspre-
chende Scanstrecken. Das heißt, es würde dann 
entsprechender Aufwand produziert. Dieser Auf-
wand würde dazu führen, dass unstrukturierte Da-
ten in die ePA kommen. Das heißt, man müsste 
dann wiederum Datenverarbeitungsprozesse etab-
lieren. Dafür gibt es aber keine ausreichende gesetz-
liche Legitimation. Die Kassen haben regelhaft 
keine Befugnis auf die Verarbeitung von 
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beispielsweise Arztbriefen. Also die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen müss-
ten dann sozusagen diese Unterlagen nehmen, sie 
scannen und in die Akte einfügen. Das wäre tech-
nisch aufwendig, es wäre sehr teuer und daten-
schutzrechtlich auch hochproblematisch. Deshalb 
sind wir der Auffassung, dass diese Regelung nicht 
kommen sollte. Stattdessen, und das bieten einige 
Kassen auch schon an in der derzeitigen ePA-App, 
dass es eine Scan-Funktion gibt, mit der die Versi-
cherten selbst auch diese Dokumente scannen und 
damit aufnehmen können. als Verpflichtung vorzu-
geben, dass die Apps das auch vorsehen. Dann 
könnte man diese Dokumente und Daten einstellen. 
Dann bräuchte man auch keine Begrenzung auf 
zehn Dokumente, wie das jetzt vorgesehen ist. Also 
es wäre eine Funktionalität, die leicht zu imple-
mentieren ist und würde einen bürokratischen Auf-
wand mit, ich sage mal, wir stellen uns immer vor, 
die Versicherten kommen mit den Schuhkartons, 
mit ihren Unterlagen in die Geschäftsstellen und 
sagen dann hier, wir scannen mal, das ist ein Auf-
wand, der durch nichts gerechtfertigt ist. Das Er-
gebnis sind dann unstrukturierte Dokumente. Des-
halb unser Vorschlag an der Stelle, die Scan-Funk-
tion in der App vorzusehen und damit die Mög-
lichkeit zu geben, wer kein Endgerät hat, kann das 
natürlich auch über die Stellvertreter dann einscan-
nen lassen. Also von daher, die Möglichkeit gibt es, 
die Technik ist nicht so kompliziert und würde 
hier doch das Ergebnis bringen, ohne dass es so 
großen Aufwand gibt. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön, Frau 
Dr. Pfeiffer. Wir halten jetzt mal die Zeit an und 
dann fragen wir mal als erstes Herrn Dr. Baas. Kön-
nen Sie uns hören? 

Dr. Jens Baas (Techniker Krankenkasse (TK)): Ich 
kann Sie hören. 

Die amtierende Vorsitzende: Super, und Sie kön-
nen auch sprechen, ja, ganz wunderbar. Dann darf 
Frau Baehrens noch mal die Frage stellen und 
wenn Sie anfangen zu antworten, dann lassen wir 
die Zeit weiterlaufen. Frau Baehrens, bitte. 

Abg Heike Baehrens (SPD): Vielen Dank, Frau Vor-
sitzende. Herr Dr. Baas, in Zukunft werden die 

Versicherten ja eine elektronische Patientenakte 
von ihrer Kasse automatisch zur Verfügung gestellt 
bekommen, sofern sie nicht ausdrücklich wider-
sprechen. Mit welchem Mehrwert ist für Versi-
cherte bzw. Patienten zu rechnen und gibt es schon 
Überlegungen Ihrer TK, wie dieser Widerspruch di-
gital, aber auch niedrigschwellig analog angeboten 
werden kann? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Baas, bitte. 

Dr. Jens Baas (TK): Ja, Jens Baas für die Techniker 
Krankenkasse, keine finanziellen Konflikte. Ent-
schuldigung für die Technikproblematik gerade. In 
der Tat gehen wir davon aus, dass wir große Vor-
teile über die elektronische Patientenakte erzielen 
können, und zwar in zwei Bereichen, in der direk-
ten Behandlung des Patienten. Auch als Arzt weiß 
ich aus eigener Erfahrung, es gehen immer wieder 
jede Menge Befunde verloren, die dann in der Be-
handlung eigentlich eine Rolle spielen sollten. Also 
hier eine Rolle, eine Position zu haben, in der man 
gesammelt all diese Daten haben kann, ist per se 
schon ein Mehrwert. Und dann natürlich diese Da-
ten auch für medizinische Zwecke auswerten zu 
können, dem Arzt zur Verfügung stellen zu können, 
ist sicher der zweite Mehrwert, der dann noch an-
gereichert wird über die Thematik Vereinfachung 
von Verwaltung und damit auch Senkung von Ver-
waltungskosten. Für die Frage: Wie können wir 
diesen Widerspruch machen? Im Moment gibt es 
leider keine digitalen Verfahren. Wir müssten im 
Moment die Patienten anschreiben. So planen wir 
das auch, weil es aus Datenschutzgründen noch 
kein sicheres Verfahren gibt. Mit diesem Anschrei-
ben haben wir aber zumindest die Möglichkeit, je-
den zu adressieren. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön, Dr. Baas 
und jetzt Frau Rudolph. 

Abg. Tina Rudolph (SPD): Danke, Frau Vorsit-
zende, mache ich weiter mit einer Frage an den 
Einzelsachverständigen Prof. Dr. Gerlach. Und zwar 
bezieht sich die auf das Datenportfolio, das die ePA 
ja umfassen soll, dass aus Sicht der Leistungser-
bringenden und auch der Patient:innen möglichst 
vollständig und lebenslang angelegt sein soll und 
gleichzeitig das in der DSGVO verbriefte Recht auf 
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informationelle Selbstbestimmung der Versicherten 
in der ePA gewahrt bleiben sollte. Wie lassen sich 
diese beiden Perspektiven aus dieser Sicht mitei-
nander in Einklang bringen? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Gerlach, 
bitte. 

Prof. Dr. Ferdinand Gerlach: Ferdinand Gerlach, 
Einzelsachverständiger, keine Interessenkonflikte. 
Das lässt sich sehr gut vereinbaren. Denn bitte ma-
chen Sie sich klar, meine Damen und Herren, mit 
der ePA neuen Typs bekommen die Patienten, die 
Versicherten, erstmals zu sehen, wo über sie Ge-
sundheitsdaten gespeichert sind und sie werden 
erstmals sehen, wer wann darauf zugreift. Das sind 
zwei Dinge, die bisher nicht bestehen. Wir haben 
also deutliche Fortschritte bei Transparenz, bei der 
Zugriffskontrolle. Das wird ermöglichen, dass wir 
Missbrauch überhaupt erst mal erkennen, und zwar 
flächendeckend, dass dieser auch verfolgt werden 
kann, was bisher kaum passiert. In Verbindung mit 
härteren Strafen haben wir das, was international 
als Trust by Design bezeichnet wird, dass Vertrauen 
steigt, die Transparenz steigt. Das ist nichts anderes 
als ein Empowerment für Datensouveränität der 
Versicherten. Das muss man sich klarmachen. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. 
Frau Baehrens, bitte. 

Abg Heike Baehrens (SPD): Ja, vielen Dank. Meine 
Frage richtet sich auch nochmal an Herrn Prof. 
Dr. Gerlach. Welche Bedeutung messen Sie einer 
umfassenden Aufklärungskampagne der Bevölke-
rung durch alle beteiligten Akteure im Gesund-
heitswesen mit Start der weiterentwickelten ePA 
im Jahr 2025 zu? Was braucht es aus Ihrer Sicht 
konkret? 

Prof. Dr. Ferdinand Gerlach: Gerade in Deutsch-
land haben die Menschen wenig Erfahrung mit ei-
ner elektronischen Patientenakte und schon gar 
nicht mit einer neuen Typs. Deshalb brauchen wir 
mindestens zwei Dinge. Erstens müssen wir erklä-
ren, wofür wird das überhaupt benötigt? Was be-
deutet zum Beispiel ein Medikationsplan? Warum 
ist das sinnvoll? Wie schützt mich das vor 

Wechselwirkungen, dass Ärzte etwas verordnen 
und nichts voneinander wissen? Was bedeutet es, 
einen Notfalldatenplan zu haben? Im Notfall für 
mich, dann können Ärzte mich besser behandeln. 
Und als zweites sollten wir etwas tun, was zu we-
nig bedacht wird. Wir sollten aufklären über die Ri-
siken der Nichtnutzung. Ja, was bedeutet es, wenn 
ich die ePA ablehne? Was bedeutet es, wenn ich In-
halte verschatte oder gar lösche? Das bedeutet, dass 
Ärzte, die mich behandeln, nicht vollständig über 
mich informiert sind, dass Informationen fehlen, 
dass sie Risiken nicht erkennen können, dass Ärzte 
mich nicht qualitativ und sicher behandeln kön-
nen. Auch darüber müssen wir aufklären. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. Und 
Herr Mieves? 

Abg. Matthias David Mieves (SPD): Meine Frage 
geht an Herrn Moormann von der Verbraucherzent-
rale. In der Pandemie haben wir gesehen, dass die 
telemedizinischen Angebote große Potenziale ha-
ben. Der aktuelle Gesetzentwurf sieht vor, dass wir 
die Mengenbegrenzung für telemedizinische Ange-
bote aufheben und gleichzeitig die Selbstverwal-
tung beauftragen, Qualitätsvorgaben für telemedizi-
nische Angebote zu machen. Welche Erwartungen 
verbinden Sie aus Sicht der Verbraucherinnen und 
Verbraucher mit den neuen zusätzlichen Angebo-
ten? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Moormann, bitte-
schön. 

Thomas Moormann (vzbv): Danke für die Frage, 
Herr Mieves. Das Ziel ist natürlich, über die Aufhe-
bung der Mengenbegrenzung und eine Ausweitung 
des Angebotes der Videosprechstunden hinzube-
kommen und dadurch natürlich auch Wartezeiten 
zu verkürzen, insbesondere auch in der fachärztli-
chen Versorgung, aber auch Praxisbesuche zu ver-
meiden, wenn diese gar nicht erforderlich sind. Um 
das zu erreichen, muss die Selbstverwaltung Rege-
lungen finden, die dazu beitragen, einmal das An-
gebot zu erhöhen, aber auch natürlich dem Patien-
ten eine Behandlungskontinuität zu geben und 
auch die wiederholte Konsultation desselben Leis-
tungserbringers, wie auch eine adäquate An-
schlussversorgung. Wichtig ist, den analogen Weg 
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offen zu halten und keine Verschlechterung des Zu-
gangs zur Versorgung für die, die nicht so versiert 
sind in der digitalen Nutzung von Geräten, zu er-
möglichen. Vermieden werden muss unbedingt, 
dass vor Ort Angebote durch die digitalen Ange-
bote beeinträchtigt oder gar ersetzt werden. Es darf 
auch nicht zur Callcenter-Medizin ohne feste An-
sprechpersonen kommen. Ganz wichtig sind die 
Auswirkungen auf den Versorgungsalltag. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, Herr 
Moormann, das ist erschöpfend beantwortet. Danke 
sehr. Die 30 Sekunden ziehen wir bei der nächsten 
Runde ab. Ich darf Sie noch einmal bitten, Ihre 
Mikrofone erst dann anzustellen, wenn Sie wirk-
lich beginnen zu sprechen. Das hat etwas damit zu 
tun, wie die Kamera schwenkt. Sonst geht die Ka-
mera schon auf Sie, bevor Sie überhaupt gespro-
chen haben und von anderen Personen, die gerade 
noch sprechen, weg. Jetzt geht das Fragerecht an 
die CDU/CSU und der Kollege Sorge ist jetzt dran 
und macht das Mikro an. 

Abg. Tino Sorge (CDU/CSU): Bitte. Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Auch ein herzliches Willkom-
men von unserer Seite, von meiner Seite. Mich 
würde interessieren, die Frage richtet sich an den 
GKV-Spitzenverband, an Frau Dr. Pfeiffer: Wie rea-
listisch ist denn der Einführungstermin der ePA für 
alle und vor allen Dingen, was spricht aus Ihrer 
Sicht dafür beziehungsweise dagegen, dass dieser 
Termin gehalten wird? 

Die amtierende Vorsitzende: Frau Dr. Pfeiffer, bitte-
schön. 

Dr. Doris Pfeiffer (GKV-Spitzenverband): Vielen 
Dank, Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Wir sehen die-
sen Einführungstermin kritisch. Wir gehen davon 
aus, dass es nicht reichen wird. Wir haben jetzt ge-
rade noch das Gesetzgebungsverfahren laufen und 
die Frage ist, ab wann es eine stabile Grundlage für 
die Entwicklung der Opt-out-ePA gibt. Wir rechnen 
damit, dass das nicht vor Februar nächsten Jahres 
der Fall sein wird. Die gematik ist zwar schon da-
bei, parallel dazu Konzeptions- und Spezifikations-
arbeiten zu leisten. Aber wir müssen eben davon 
ausgehen, dass die nicht vor Abschluss des Gesetz-
gebungsverfahrens einen stabilen Stand erreichen 

können. Das heißt also, die Arbeiten, die die Kas-
sen dann leisten müssen, um diese neue ePA zu 
entwickeln, mit den schon angesprochenen Wider-
spruchsverfahren und so weiter, braucht nach un-
serer Einschätzung einen Umsetzungszeitraum von 
12 Monaten. Das wäre dann nicht mehr gegeben, 
wenn jetzt der Termin 15. Januar 2025 im Gesetz so 
bleibt. Deswegen ist unser Vorschlag an der Stelle, 
das auf die Mitte des Jahres 2025 zu setzen. Dann 
gehen wir davon aus, wenn alle mit Hochdruck da-
ran arbeiten, was die Kassen tun und wollen, dass 
wir dann eben auch die Möglichkeit haben, das 
umzusetzen. Wir halten das auch wichtig für die 
Akzeptanz der ePA. Das ist etwas, was ich an der 
Stelle nochmal betonen möchte. Wenn das an sol-
chen Verfahren scheitert, dann wird es natürlich 
auch bei der Akzeptanz der ePA noch Probleme ge-
ben. Wir müssen hier nicht nur die ePA weiterent-
wickeln. Die Primärsysteme müssen angepasst wer-
den. Die Leistungserbringer müssen auch entspre-
chend geschult und informiert werden. Wir müssen 
die medizinischen Informationsobjekte haben. Die 
müssen spezifiziert sein und natürlich dann auch 
den einzelnen Versicherten die ePA zur Verfügung 
stellen. Von daher plädieren wir dafür, den Einfüh-
rungstermin zum 1. Juli 2025 zu verschieben. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Frau Dr. Pfeif-
fer. Herr Sorge schließt an. 

Abg. Tino Sorge (CDU/CSU): Ja, meine Frage richtet 
sich an Dr. Baas von der Techniker Krankenkasse. 
Mich würde mal interessieren, ob und inwieweit 
oder warum es Ihrer Meinung nach wichtig ist, 
dass die ePA mit strukturierten Daten verpflichtend 
befüllt wird und vor allen Dingen, welche Vorteile 
und Mehrwerte sich daraus für die Patientenversor-
gung und das Gesundheitssystem insgesamt erge-
ben. Benötigt es aus Ihrer Sicht eine Pflicht zur Be-
füllung der ePA durch Ärztinnen und Ärzte? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Baas, bitte. 

Dr. Jens Baas (TK): Ja, Jens Baas für die Techniker 
Krankenkasse. Wir glauben, es ist unbedingt wich-
tig, dass wir strukturierte Daten haben. Wenn man 
die ePA benutzen möchte, wenn ich den Alltag der 
Ärztinnen und Ärzte erleichtern soll, dass ich dort 
wirklich strukturierte Daten habe, mit denen ich 
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meine Behandlung vorbereiten, nachbereiten und 
auch, sage ich mal, kontrollieren kann, ob ich an 
den richtigen Zielen unterwegs bin, dann brauche 
ich unbedingt strukturierte Daten. Einfach PDFs in 
den Akten zu haben, führt dazu, dass die Ärzte mit 
einem Wust an PDFs überlastet werden, die sie 
dann im Zweifelsfall alle lesen sollen, wenn sie in 
der Praxis sind. Das ist komplett unrealistisch. Ich 
muss als Arzt die Möglichkeit haben, zum Beispiel 
zu sagen, wie war denn die HbA1c-Entwicklung 
[Blutzucker] in den letzten fünf Jahren? Da kann 
ich sagen, ich muss mich durch PDFs durchkli-
cken, ich muss mir die selber raussuchen. Das 
nimmt komplett, sage ich mal, den ganzen Vorteil 
der elektronischen Patientenakte wieder weg. Von 
daher glauben wir, es muss sich unbedingt um 
strukturierte Daten handeln. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. Herr 
Rüddel. 

Abg. Erwin Rüddel (CDU/CSU): Vielen Dank. Wir 
haben jetzt aus der Sicht der GKV oder der Kran-
kenkassen gehört, dass also strukturierte Daten 
wichtig sind und ich hätte gerne eine Bewertung 
von Managed Care und von der Bundesärztekam-
mer zu dieser Thematik, ob also PDFs sozusagen 
verpflichtend von den Krankenkassen auf Wunsch 
des Patienten in die ePA aufgenommen werden sol-
len. 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Hager, Sie 
sind online dabei, bitte. 

Prof. Dr. Lutz Hager (Bundesverband Managed 
Care e. V. (BMC)): Ja, vielen Dank, Lutz Hager, Bun-
desverband Managed Care. Keine Interessenkon-
flikte. Vielen Dank für die Frage. Ich schließe mich 
an. Strukturierte Daten sind das A und O in der 
ePA, zusammen mit einer automatischen Erfassung 
und auch automatischen Verarbeitung, damit wir in 
eine Automatisierung auch von Hintergrundprozes-
sen hineinkommen. Medikationsplan und Medika-
tionscheck sind das beste Beispiel, dass das auch 
möglich ist und großen Mehrwert hat. Eingescannte 
Papierdokumente erfüllen genau diese beiden Kri-
terien nicht, weder strukturiert noch automatisch 
verfügbar und in großer Menge verfügbar oder in 
der Breite verfügbar. Deswegen sprechen wir uns 

dagegen aus, es zur Verpflichtung zu machen, dass 
diese an einer Stelle im Gesundheitswesen einge-
scannt werden müssen. Das ist auch schon ausge-
führt worden. Unnötige Kosten, wenig Mehrwert. 
Ich füge noch ein weiteres Argument hinzu. Es 
würde auch aus unserer Sicht eine falsche Erwar-
tungshaltung bei den Versicherten und Menschen 
erzeugen, wenn sie davon ausgehen würden, es 
würde irgendetwas besser, wenn sie mit dem 
Schuhkarton in der Krankenkasse die Dinge digita-
lisiert hätten. Das ist eben noch nicht etwas, was 
dann Mehrwert für die Behandlung auslöst. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. Danke, 
Herr Prof. Hager. Auch angesprochen wurde die 
Bundesärztekammer. Herr Dr. Reinhardt, bitte. 

Dr. Klaus Reinhardt (Bundesärztekammer (BÄK)): 
Ich kann mich uneingeschränkt anschließen. Es ist 
selbstverständlich so, dass wir nur mit strukturier-
ten Daten vernünftig arbeiten können. Alles andere 
haben wir jetzt schon in den Praxisverwaltungssys-
temen. Insofern hat das keinen Mehrwert. Ich hielt 
es auch für völlig unangemessen, dass in Kranken-
kassen darüber entschieden wird, welche Doku-
mente dann schließlich eingelesen werden oder 
auch nicht, weil ich glaube, dort kann schlecht ent-
schieden werden zwischen Patienten und Kranken-
kasse, was ist jetzt tatsächlich relevant auch für die 
Zukunft. Ich glaube, das kann nur tatsächlich in 
ärztlichen Einrichtungen geschehen. Schon deshalb 
halten wir diese Regelung für unsinnig. Danke.  

Die amtierende Vorsitzende: Es fehlt noch der Hin-
weis zu etwaigen Interessenkonflikten. 

Dr. Klaus Reinhardt (Bundesärztekammer (BÄK)): 
Nein, ich habe keine Interessenkonflikte. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. Herr 
Dr. Kippels erhält jetzt das Wort. 

Abg. Dr. Georg Kippels (CDU/CSU): Ja, vielen herz-
lichen Dank. Ich würde meine Frage gerne an den 
AOK-Bundesverband richten. Die gematik soll be-
auftragt werden, Versicherten auf Wunsch alterna-
tive Authentifizierungsverfahren, die dennoch ein 
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ausreichendes Schutzniveau aufweisen, anzubie-
ten. Wie bewerten Sie diese Möglichkeit mit Blick 
auf das Nutzungsverhalten der ePA durch die Versi-
cherten? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Hoyer, bitte. Sie 
sind auch online dabei. 

Jens Martin Hoyer (AOK-Bundesverband): Ja, Jens 
Hoyer, AOK-Bundesverband. Keine Interessenkon-
flikte. Vielen Dank für die Frage. Vergleicht man 
die ePA mit anderen digitalen Anwendungen, die 
unsere Versicherten im Alltag nutzen, ist schnell 
festzustellen, dass der hohe Aufwand und die Nut-
zerunfreundlichkeit der Systeme bei der Anmel-
dung fast schon einem Ausschlusskriterium gleich-
kommen, sich mit der eigenen Akte zu beschäfti-
gen. Es ist daher absolut zu begrüßen, dass man 
künftig über den Digitalbeirat eine Balance zwi-
schen Usability und IT-Sicherheit schaffen möchte. 
Perspektivisch wäre es auch zu begrüßen, für alle 
Bürgerinnen und Bürger eine einheitliche Bürger-
ID als Zugangsmittel zu nutzen. Ein erster wichti-
ger Schritt wäre da die Abschaffung des PINs zur 
eGK. Stattdessen sollte die Authentifizierung zu-
künftig ausschließlich durch die Nutzung des 
neuen elektronischen Personalausweises und PIN 
erfolgen. Das wäre sowohl für die Versicherten ein-
facher, gleichermaßen sicherer und für Beitragszah-
lende deutlich wirtschaftlicher. Zudem wäre der 
administrative Aufwand im Gesundheitswesen 
deutlich reduziert. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Herr Hoyer. 
Das Wort erhält Herr Rüddel. 

Abg. Erwin Rüddel (CDU/CSU): Vielen Dank. Ich 
habe eine Frage an den Bundesverband Managed 
Care und den BKK-Dachverband. Die Begrenzung 
für ärztliche Leistungen, die mittels Videosprech-
stunde erbracht werden, soll in dem Gesetzentwurf 
aufgehoben werden. Wie bewerten Sie dieses Vor-
haben und ist es aus Ihrer Sicht weitreichend ge-
nug? Welche Rolle sollte Telemedizin künftig in 
der Versorgung spielen? 

Die amtierende Vorsitzende: Zunächst Herr Profes-
sor Hager, bitte. 

Prof. Dr. Lutz Hager (BMC): Vielen Dank, Lutz Ha-
ger, Bundesverband Managed Care. Vielen Dank 
auch für diese Frage. Die Aufhebung der Mengen-
begrenzung ist überfällig und ein wichtiger Schritt 
für mehr Telemedizin und für ein neues Miteinan-
der von digital und analog in der Versorgung. Da 
wir uns in einer Zeit technischen Fortschritts befin-
den, ist es sozusagen konterkariert, dass, wenn sol-
che Dinge kontingentiert oder mengenbegrenzt wer-
den, statisch. Sondern wir wollen ja gerade ein sich 
entwickelndes Versorgungsgeschehen in die Zu-
kunft hineinarbeiten. Mich freut auch, dass das 
über die Videosprechstunde auch für weitere Tele-
medizin- und Telediagnostikangebote gelten soll. 
Zwei Dinge möchte ich aber hervorheben. Das erste 
ist, dass wir für den Weg in die Versorgung natür-
lich entsprechende Vergütungsziffern brauchen. 
Wir brauchen entsprechende Leistungsbeschrei-
bungen und wir brauchen vor allem ein Denken in 
Prozessen. Wir brauchen Vergütungsziffern, nicht 
nur als Einzelziffern, sondern in Prozessketten, 
auch in der Verbindung von mehreren Behandlern 
und Leistungserbringern hinweg. Insofern wünsche 
ich mir dort einen verbindlichen Auftrag an den 
Bewertungsausschuss, solche Prozessketten zu defi-
nieren. Das zweite, wo wir eine Ergänzung brau-
chen, um Telemedizin sinnvoll zu nutzen, ist im 
Bereich Berufsrecht und wiederum im Bereich Ver-
gütung. Wo wir zum Beispiel in ländlichen Gebie-
ten, ohne Arzt oder Gesundheitszentren und ähnli-
che Angebote uns vorstellen können, die aber neue 
Modelle der Zusammenarbeit auch der Berufsgrup-
pen erfordern und da kann Telemedizin helfen, Vi-
deo-Zuschaltung des Arztes in eine Praxis, die im 
ländlichen Raum ohne Arzt operiert. Dafür brau-
chen wir auch hier weitere berufsrechtliche Ergän-
zungen. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. Und für 
den BKK-Dachverband, Herr Knieps. 

Franz Knieps (BKK-Dachverband e. V.): Für den 
BKK-Dachverband keine Interessenkonflikte. Ja, wir 
begrüßen das sehr, dass diese Mengenbegrenzung 
aufgehoben wird. Die war untauglich. Das hat sich 
spätestens in der Pandemie erwiesen. Gleichwohl 
sind wir froh, dass das Nähere durch die Selbstver-
waltung geregelt werden soll. Wie Herr Moormann 
schon sagte, wollen wir keine Callcenter-Medizin, 
sondern wir wollen eine sinnvolle Ergänzung und 
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wir wollen auch eine sinnvolle Steuerung des Zu-
gangs. Wir haben im Bundesverband Managed Care 
gerade eine Reise nach Finnland hinter uns. Fast 
80 Prozent des Eingangs ins System läuft über Vi-
deo und über Telefon. Wiederum die Hälfte davon 
kann sofort abschließend damit gemacht werden. 
Das entlastet die Strukturen. Deshalb halten wir die 
Regelung für sehr sachgerecht. 

Die amtierende Vorsitzende: Und die letzten 40 Se-
kunden. Herr Monstadt, bitte. 

Abg. Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Danke sehr, 
Frau Vorsitzende. Meine Frage möchte ich an die 
Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft und den Spitzenverband Fachärzte 
Deutschland richten. 

Die amtierende Vorsitzende: Ich weise darauf hin, 
dass Sie 30 Sekunden Zeit haben. Wir können die 
nächste Runde ziehen oder das, was Sie jetzt auf-
brauchen, abziehen in der nächsten Runde. 

Abg. Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Das ist mir 
egal. Das können Sie handhaben, wie Sie wollen, 
Frau Vorsitzende. 

Die amtierende Vorsitzende: Das liegt eigentlich an 
der Fraktion. Dann lassen wir die Frage zu und zie-
hen das in der nächsten Runde ab. 

Abg. Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Also Bundes-
ärztekammer. Deutsche Krankenhausgesellschaft, 
Spitzenverband Fachärzte Deutschland. Wie beur-
teilen Sie die Regelung des Digital-Gesetzes zu den 
vielfältigen Widerspruchsmöglichkeiten zur Lö-
schung sowie zur Zugriffsverwaltung hinsichtlich 
Praktikabilität bei Versicherten sowie Ärztinnen 
und Ärzten? 

Die amtierende Vorsitzende: Danke sehr. Herr 
Dr. Reinhardt, bitte.  

Dr. Klaus Reinhardt (BÄK): Klaus Reinhardt, Bun-
desärztekammer. Keine Interessenkonflikte. Wir se-
hen es als wichtig an, dass Patienten natürlich die 

Möglichkeit haben, bestimmte Dinge zu verschatten 
und auch eine klare Aussage zu machen, wer in 
was hineinschaut. Das ist schon patientengerecht, 
definitiv. Aber wir finden die aktuelle Regelung so, 
wie sie jetzt vorgesehen ist, für zu kleinteilig, zu 
feingranular, ist in der Administration, in der Um-
setzung sehr aufhaltend und wird wahrscheinlich 
auch eher im Sinne von Overengineering dazu füh-
ren, dass die Leute wie die Cookies auch einfach 
sagen, alles erlauben und durchklicken- in Anfüh-
rungszeichen. Ich glaube nicht, dass das wirklich 
wirksam ist und uns eher hindert. Insofern werden 
wir für eine einfache praktikable Regelung sehr zu 
haben. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke. Herr Dr. Gaß 
mit derselben Frage. Bitte. 

Dr. Gerald Gaß (Deutsche Krankenhausgesellschaft 
e. V. (DKG)): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Gerald 
Gaß, Deutsche Krankenhausgesellschaft. Keine fi-
nanziellen Interessen. Ich möchte mich der Ant-
wort meines Vorredners, Herrn Reinhardt, weitge-
hend anschließen. Ich will aber für die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft ausdrücklich noch ergän-
zen, dass wir uns sehr für die Regelung der Opt-
out-Regelung einsetzen, die ja zunächst mal bedeu-
tet, dass man davon ausgeht, dass die Patienten der 
Verarbeitung der Daten zustimmen und deswegen 
müssen Widerspruchsregelungen natürlich darauf 
auch angemessen sein. Sie müssen aber so geregelt 
werden, dass sie nicht so komplex und kleinteilig 
am Ende werden, dass die Patientinnen und Patien-
ten das vielleicht gar nicht mehr verstehen und 
dann zu viel abgelehnt wird. Dass wäre unsere 
Sorge von notwendiger Datenverarbeitung, die 
auch im Interesse der Patientinnen und Patienten 
ist und liegt, um die es ja hier konkret geht. Inso-
fern müssen wir die Komplexität ein Stück weit re-
duzieren. Danke. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Herr Dr. Gaß. 
Und dieselbe Frage nochmal, Herr Dr. Smetak. 
Bitte. 

Dr. Norbert Smetak (Spitzenverband Fachärzte 
Deutschlands e. V. (SpiFa)): Ja, Norbert Smetak. 
Keine Interessenskonflikte. Ich spreche für den 
Spitzenverband Fachärztinnen und Fachärzte. Ja, 
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ich kann mich ein Stück weit natürlich anschlie-
ßen. Wichtig ist Opt-out dazu und gut, damit mehr 
Patientinnen und Patienten die Akte nutzen kön-
nen. Wichtig ist, dass Arzt-Patienten-Verhältnis ist 
ein Vertrauensverhältnis und bedarf der Mitwir-
kung des Patienten. Diese Mitwirkung umfasst In-
formationen, die wir brauchen, sowohl bei Anam-
nese, Diagnostik, aber auch Therapie. Wenn die In-
formationen nicht umfasst sind, droht auch Gefahr 
für unsere Patientinnen und Patienten in der Be-
handlung. Also sind diese Informationen wichtig, 
um Gefahren abzuwenden. Damit die Ärzte eine 
Akzeptanz finden an der ePA, müssen sie auf deren 
Integrität sich verlassen können. Sie müssen sich 
darauf verlassen können, dass die Informationen, 
die drin sind, richtig sind und sie müssen auch 
wissen, ob eventuell Informationen vorenthalten 
sind. Sonst kann Lebensgefahr entstehen, wenn ge-
wisse Zusammenhänge nicht bekannt sind. Wenn 
eine Therapie eingesetzt wird, die gegebenenfalls 
konkurriert mit anderen und dann eine Gefahr für 
den Patienten darstellt. Somit plädieren wir dafür, 
dass den behandelnden Ärztinnen und Ärzten 
transparent gemacht wird, ob etwas in der ePA ge-
löscht wurde und ob dem jeweiligen behandelnden 
Arzt durch Widerspruch Zugriffe auf die ePA ver-
weigert werden und dass die Patienten vor der Lö-
schung, vor dem Widerspruch auch über die Risi-
ken der Löschung aufgeklärt werden von ihrer 
Krankenkasse. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke sehr. Die drei 
Minuten, die ziehen wir bei der nächsten Runde 
natürlich ab. Jetzt erhält das Fragerecht BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN. Dr. Dahmen, bitte. 

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde 
gerne den Einzelsachverständigen Prof. Gerlach fra-
gen wollen. Prof. Gerlach, Sie haben als langjähri-
ger Sachverständiger des Sachverständigenrats zur 
Begutachtung des Gesundheitswesens ja ein Gut-
achten mit verfasst, was sich mit der Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens beschäftigt hat. In die-
sem Zuge haben Sie sich auch intensiv mit der 
Frage beschäftigt, ob es, wie gerade in verschiede-
nen Statements angeklungen, in dem Gesetz, was 
jetzt zur Beratung vorliegt, so geregelt sein soll, 
dass Patienten oder auch durch sie beauftragte 
Dritte sämtliche eingestellte Behandlungsdaten 

löschen können sollen, ob sie verschattet oder aus-
geblendet werden können sollen. Können Sie uns 
sagen, was halten Sie mit Blick auf die Versorgung 
und Forschung dafür sachgerecht? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Gerlach, 
bitte. 

Prof. Dr. Ferdinand Gerlach: Ferdinand Gerlach, 
Einzelsachverständiger. Ich rate dringend davon ab, 
auch nur die Möglichkeit einzuräumen, Daten in 
der ePA zu löschen. Das ist unverantwortlich und 
gefährlich. Warum? Weil Löschungen führen auto-
matisch dazu, dass die ePA unvollständig ist und 
löchrig wie ein Schweizer Käse. Die Integrität und 
die Zuverlässigkeit der ePA ist damit zerstört. Ärz-
tinnen und Ärzte können sich auf diese ePA nicht 
mehr verlassen und sie dürfen sich darauf auch 
nicht mehr verlassen. Automatisch, schon aus Haf-
tungsgründen, werden Ärztinnen und Ärzte ge-
zwungen sein, in der Praxis und der Klinik in ihren 
Primärsystemen zu dokumentieren, und zwar vor-
rangig. Wir erzwingen die Doppeldokumentation, 
die wir eigentlich abschaffen wollen. Ganz wichtig: 
Löschungen können für Patienten sehr gefährlich 
sein. Ein Beispiel, was sie vielleicht kennen. Denn 
ein Patient könnte sagen: Was geht es meinem Kar-
diologen an, dass ich vom Psychiater Antidepres-
siva bekomme? Das musste er nicht wissen. Der 
Kardiologe kann dann aber nicht erkennen, dass 
die lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen 
genau von diesen Antidepressiva kommen. Die 
sind nämlich typischerweise in der Lage, solche le-
bensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen zu ma-
chen. Denken Sie auch an die Zukunft. Die KI kann 
nicht trainiert werden, wenn die Daten nicht voll-
ständig sind und sie kann auch nicht sinnvoll ange-
wendet werden. Unvollständige und verfälschte 
Daten behindern die Forschung. Sie behindern die 
Qualitätssicherung. Sie behindern die Arzneimit-
telsicherheit. Sie lassen auch eine Steuerung wäh-
rend der Pandemie nicht zuverlässig zu. Also wir 
haben eine viel bessere Lösung. Das ist die Ver-
schattung, die durch den Patienten, und zwar nur 
durch den Patienten, aufgehoben werden kann oder 
im Notfall, wenn ich bewusstlos bin, durch den 
Notarzt. Bei sensiblen Daten, psychiatrischen Diag-
nosen könnte man das als Voreinstellung für solche 
Diagnosen und Befunde automatisch generieren. 
Bitte nicht ausblenden. Ausblenden bedeutet, Sie 
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sind nicht sichtbar. Das ist wie Löschung. Ja, das 
wäre gleichbedeutend mit einer Löschung. Der Kar-
diologe muss eben nachfragen können. Er muss 
wissen, dass da etwas fehlt. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Herr Prof. Ger-
lach. Bitte, Dr. Dahmen. 

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde 
gerne weiter den vzbv in gleicher Sache fragen. Wir 
haben gerade aus unterschiedlichen Statements ge-
hört, dass es wichtig wäre, dass die Daten verschat-
tet werden können, aber eben Gefahren bestehen, 
wenn sie ausgeblendet werden. Teilen Sie aus ver-
braucherschutzrechtlicher Sicht die Sichtweise, 
dass es wichtig wäre, mit einer Verschattung zu ar-
beiten, die man erkennen kann und nicht einfach 
einem ausblenden, was man nicht erkennen kann. 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Moormann, bitte. 

Thomas Moormann (vzbv): Thomas Moormann, 
vzbv. Vielen Dank. Der Verbraucherschutz ist auch 
dafür zuständig, die Gesundheit der Menschen zu 
schützen. Deswegen halten wir es schon für deut-
lich sinnvoller, eine Verschattung zu machen, da-
mit der Arzt wenigstens einen Hinweis bekommt, 
dass es hier potenziell eine Kontraindikation geben 
könnte. Es gibt aber aktuell ein Problem im Zusam-
menwirken mit der Medikationsliste. Die Verschat-
tung hat den Sinn, dass potenziell diskriminie-
rende Diagnosen nicht sichtbar gemacht werden 
und die Medikationsliste hat aktuell ein Alles-oder-
nichts-Prinzip. Das würde dadurch ausgehebelt 
werden. Das müsste dringend noch geändert wer-
den. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Weitere 
Frage, Dr. Dahmen? 

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde 
weiter den Verein der Medizinrechtsanwälte fragen 
wollen. Der missbräuchliche Zugriff auf Patienten-
daten ist bereits heute in den bestehenden vielfälti-
gen Digitalisierungsproblemen und auch in der 

analogen Welt ein Problem. Mit der Einführung von 
der flächendeckenden ePA werden die Leistungser-
bringer noch mal weitreichendere Zugriffsmöglich-
keiten erhalten. Welche Erfolgschancen sehen Sie 
bislang, um missbräuchlichen Zugriff auf Patien-
tendaten rechtlich zu sanktionieren und welche 
Probleme sehen Sie dabei, beziehungsweise was ist 
erforderlich, damit man es sanktionieren kann? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Heynemann, bit-
teschön, Sie sind online dabei. 

Jörg Heynemann (Medizinrechtsanwälte e. V.): 
Heynemann, Medizinrechtsanwälte. Keine Interes-
senkonflikte. Es ist tatsächlich so, dass heute ein 
Missbrauch von Patientendaten oder Patientinfor-
mationen ein Problem ist, was sich letztlich aber 
auch nicht oder in den seltensten Fällen auflösen 
lässt. Also erst heute, das kann ich ganz aktuell an-
fügen, hat eine Mandantin angerufen, die gesagt 
hat, dass ein Arzt eine gefilmte OP, wo ihr Gesicht 
und ihr freier Oberkörper zu sehen war, auf Insta-
gram gepostet hat. Das sind so offensichtliche Miss-
bräuche, wo man natürlich sofort tätig werden 
kann. Das Meiste bleibt aber unter der Decke und 
man hat eigentlich auch klageweise kaum eine 
Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Die ePA ermög-
licht es, das hat Prof. Gerlach eben auch schon mal 
ausgeführt, für den Patienten, dass er genau nach-
vollziehen kann, wann wer was von ihm an Daten 
gespeichert und auch wohin weitergegeben hat. 
Das sehe ich auch als große Chance an für die Da-
tensicherheit der Patienten, die dann, wenn es 
dann doch zu irgendwelchen Missbräuchen 
kommt, letztlich tätig werden könnten. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön und Sie 
haben Zeit für eine weitere Frage, Dr. Dahmen. 

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank. Ich würde weiter nochmal den 
Einzelsachverständigen Prof. Gerlach fragen wol-
len. Wir haben gerade gehört, also die Identifizier-
barkeit des Missbrauches personen-individuell ist 
einerseits wichtig. Inwieweit ist auch eine wir-
kungsvolle Sanktionierung bei missbräuchlichem 
Zugriff wichtig, um hier diesem von Ihnen vorhin 
erwähnten Trust by Design-Ansatz nachzukom-
men? 
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Die amtierende Vorsitzende: Herr Professor Ger-
lach. 

Prof. Dr. Ferdinand Gerlach: Ferdinand Gerlach, 
Einzelsachverständiger. Beides ist extrem wichtig. 
Nur dann werden wir Trust by Design bekommen. 
Nur dann bekommen wir Vertrauen. Nur dann kön-
nen wir nachvollziehen, wer wann zugegriffen hat - 
Stichwort Zugriffsprotokollierung. Wir haben der-
zeit keine griffigen Schwerter, die hier angewendet 
werden. Das Strafgesetzbuch und die Berufsord-
nung werden faktisch in diesen Fällen kaum ange-
wendet. Wir haben keine abschreckende Wirkung 
und wir stärken damit auch nicht das Vertrauen der 
Versicherten. Eine elektronische Leistungsbrin-
ger-ID ist dabei ein Schlüsselelement. Die brauchen 
wir, dann kommen wir weg von den Konnektoren. 
Dann können wir personen-individuelle Zugriffe 
dokumentieren. Und das muss so schnell und so 
prioritär wie möglich verfolgt werden. 2030 ist da 
zu spät. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön, Herr 
Prof. Gerlach. Die letzten 45 Sekunden geben wir 
rüber. Dann geht jetzt das Fragerecht an die FDP. 
Herr Funke-Kaiser, bitte. 

Abg. Maximilian Funke-Kaiser (FDP): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Hallo in die Runde. Im Entwurf 
zum Digital-Gesetz sind umfassende Vorgaben zur 
Umsetzung von allgemein geltenden Datenstan-
dards enthalten. Zur Umsetzung sieht der Gesetz-
entwurf weiterhin die Etablierung eines neuen 
Kompetenzzentrums für Interoperabilität im Ge-
sundheitswesen vor. Meine Frage richtet sich an 
Frau Prof. Dr. Thun. Eines der umfassendsten Prob-
leme ist ja im Bereich der Interoperabilität die man-
gelnde Umsetzung von einheitlichen Datenstan-
dards. Bitte beschreiben Sie mal aus Ihrer Sicht die 
sinnvollsten Vorgehensweisen zur Definition von 
Vorgaben zu semantischen und syntaktischen Stan-
dards, Profile und Leitfäden betreffend der In-
teroperabilitäten dieser informationstechnischen 
Systeme. 

Die amtierende Vorsitzende: Frau Prof. Thun, bitte. 

Prof. Dr. Sylvia Thun: Ja, es ist wichtig. Prof. Thun 

und Einzelsachverständige, keine Interessenskon-
flikte. Es ist hier wichtig, dass wir natürlich eine 
nationale Koordinierungsstelle haben. Die ist auch 
sehr gut in dem kommenden Gesetz beschrieben. 
Diese Koordinierungsstelle soll die Ausschreibung 
koordinieren und die Inhalte einsortieren, inwie-
weit die auch prozessual zusammenpassen. Eine 
nationale Governance wird benötigt. Das soll auch 
über die Koordinierungsstelle der neuen Digital 
Health Agency erfolgen und vor allen Dingen zu-
sammen auch mit dem Normungscenter, was wir ja 
haben. Wir müssen die normungspolitischen Kon-
zepte der Bundesregierung hier, wir dürfen die 
nicht außer Acht lassen, sodass wir nicht ein neues 
Normungscenter aufbauen, sondern hier ganz eng 
zusammen mit den Normungsgremien wie DIN und 
HL7 zusammenarbeiten. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Frau 
Prof. Thun. 

Abg. Maximilian Funke-Kaiser (FDP): Vielen Dank. 
Um das nochmal zu konkretisieren. Aus Ihrer Sicht 
macht das keinen Sinn, wenn man jetzt im Gesetz 
für unterschiedliche Bereiche im Gesundheitswe-
sen unterschiedliche Stellen für die Standardisie-
rung festlegt, sondern das sollte dann eben einheit-
lich über eine Koordinierungsstelle laufen. 

Prof. Dr. Sylvia Thun: Genauso ist es. 

Die amtierende Vorsitzende: Gut, Frau Prof. Thun 
war das nochmal. Vielen Dank für Ihre Antwort. 

Abg. Maximilian Funke-Kaiser (FDP): Kann ja 
auch kurz und knackig sein. Ja, gerne. Wir hatten 
schon auch über die ePA gesprochen. Meine Frage 
geht jetzt an die gematik. Bitte beschreiben Sie mal 
kurz den technischen Umfang der aktuellen elekt-
ronischen Patientenakte, also wie sie jetzt angelegt 
ist, wie sie dann auch ab 2025 in der Opt-out-Ver-
sion an den Start gehen soll. Bitte erläutern Sie da-
bei auch die aktuell von der Akte vereinbarten Da-
tenstrukturen der Dokumente. 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Diening, die 
Frage geht an Sie, bitte. 
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Holm Diening (gematik - Gesellschaft für Telemati-
kanwendungen der Gesundheitskarte mbH): Holm 
Diening, gematik, keine Interessenskonflikte. Aktu-
ell haben wir eine rein dokumentenbasierte ePA, 
das heißt eine ePA, die darauf ausgelegt ist, dass 
Versicherte und Leistungserbringende Dokumente 
in diese ePA einstellen und eben über die ePA eins-
zu-eins Dokumente austauschen im direkten Dia-
log. Es ist vor allen Dingen eine Opt-in-ePA. Das 
heißt, ich muss erst als Versicherte und als Versi-
cherter vorher tätig werden, damit ich überhaupt 
eine solche Akte erhalte. Der wesentliche Schritt 
zur neuen Opt-out-ePA ist, genau mit diesen beiden 
Restriktionen Schluss zu machen, und zwar in dem 
Sinne, dass jeder von Anfang an eine solche elekt-
ronische Patientenakte hat und diese sofort für je-
den nutzbar ist, auch ohne aktiv sich vorher eine 
App runterladen zu müssen. Und zweitens, dass 
Sie vor allen Dingen mehr ist als eine reine Daten-
austauschplattform, sondern dass durch den Fakt, 
dass Ärzte sehr viel leichter auf diese Daten zugrei-
fen können, sie zu einem wirklichen Versorgungs-
aspekt wird. Das heißt, es werden von Anfang an 
Daten wie elektronischer Medikationsplan oder 
eben auch die Rezept- und Dispensierinformation 
von Anfang an enthalten sein in einer strukturier-
ten Form, sodass diese auch verwertbar sind. Das 
heißt, wir bewegen uns von dieser Dokumenten-
zentrierung weg und bewegen uns hin zu einer da-
tenzentrierten Akte. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke. Herr 
Funke-Kaiser, fahren Sie gerne fort. 

Abg. Maximilian Funke-Kaiser (FDP): Vielen Dank. 
Ich würde jetzt auch gerne noch mal auf den Be-
reich digitale Identitäten eingehen. Jetzt wissen 
wir, dass es bereits seit letztem Jahr über § 291 
Abs. 8 SGB V die Möglichkeit gibt zur Umsetzung 
von digitalen Identitäten als alternative Zugangs-
möglichkeit zu digitalen Anwendungen, wie bei-
spielsweise auch der elektronischen Patientenakte. 
Der Versicherte bekommt da eben auch die Aus-
wahlmöglichkeit, neben der Zugangsmöglichkeit 
mittels einer EGK mit dazugehöriger PIN auch über 
eine digitale Identität mit angemessenem Sicher-
heitsniveau zu wählen. Meine Frage richtet sich 
wieder an Herrn Diening. Bitte beschreiben Sie 
kurz die technischen Spezifikationen dieser digita-
len Identität und den Stand der Umsetzung auf 

Seiten Ihres Hauses. Die zweite Frage richtet sich 
an Herrn Baas. Wie bewerten Sie aus Sicht Ihrer 
Kasse die Notwendigkeit dieser digitalen Identität? 
Bitte geben Sie auch ein kurzes Update über den 
Stand der Umsetzung. 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Diening, bitte. 

Holm Diening (gematik): Vielen Dank. Digitale 
Identitäten sind tatsächlich... 

Die amtierende Vorsitzende: Einmal vorstellen, das 
ist deshalb wichtig, weil sonst das Protokoll nicht 
funktioniert. 

Holm Diening (gematik): Entschuldigung, also wie-
der Holm Diening, keine Interessenkonflikte. Digi-
tale Identität ist tatsächlich der entscheidende Fak-
tor, um unsere Anwendungen wirklich für die 
breite Masse nutzbar zu machen, da wir, wie be-
schrieben, eben von der EGK und PIN als exklusive 
Mittel auf diese Daten zuzugreifen, weitere, also 
davon abweichende weitere Mittel hinzufügen, wie 
man es eben aus dem Banking-Umfeld auch kennt, 
wie sie vor allen Dingen benutzbar sind. Diese sind 
spezifiziert komplett fertig. Wir haben auch bereits 
drei Hersteller dafür zugelassen. Ein wichtiger 
Punkt ist allerdings an dieser Stelle, wir brauchen 
noch die im Gesetz vorgesehene Regelung des Be-
nehmens, statt Einvernehmens und BSI und BfDI, 
weil wir eben halt erst nach Inkrafttreten des Geset-
zes wichtige Funktionen wie zum Beispiel Biomet-
rie und ähnliches freischalten können, wenn der 
Versicherte in dieses einwilligt. Die anderen Ver-
fahren mit Personalausweis bleiben ihm selbstver-
ständlich weiterhin erhalten. Aber die sehr einfa-
chen und auch sehr nutzerfreundlichen Versionen 
kann es erst danach geben. Insofern wird der große 
Start der digitalen Identität erst nach diesem Ter-
min erfolgen können. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Und 
Herr Dr. Baas zur selben Frage noch zulasten der 
nächsten Runde. 

Dr. Jens Baas (TK): Ja, Jens Baas, Techniker Kran-
kenkasse. Ich kann mich auch ganz kurzhalten. Wir 
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halten die digitalen Identitäten auch für eine Vo-
raussetzung, die man unbedingt braucht, wenn 
man Akzeptanz in der Bevölkerung haben möchte. 
Das derzeitige Verfahren ist umständlich im Ver-
gleich zu dem, was man von Banken oder anderen 
Anwendungen gewöhnt ist. Natürlich kann man 
die so ausgestalten, dass man den Versicherten die 
Möglichkeit überlässt, auch das hohe Sicherheitsni-
veau, das wir heute haben, beizubehalten. Aber bei 
all denen, die man darüber aufgeklärt hat, dass die 
digitale Identität vielleicht etwas unsicherer ist als 
das andere Verfahren, halten wir es für absolut 
sinnvoll, das einzusetzen. Wir wären auch tech-
nisch relativ schnell in der Lage, das umzusetzen. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Herr Dr. Baas. 
Und jetzt geht das Fragerecht an die AfD und es 
fragt Herr Ziegler, bitte. 

Abg. Kay-Uwe Ziegler (AfD): Vielen Dank. Ich 
würde jetzt in diesem Frageblock an drei Teilneh-
mer hier Fragen stellen wollen. Das ist einmal die 
Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft und der Spitzenverband der Fachärzte 
Deutschlands. Vielleicht mal eine kurze Beurtei-
lung: Wie ist im Moment die Stimmung der Ärzte-
schaft in Hinsicht auf diesen 1.1.2025? Ist das eher 
positiv oder negativ? Wie beurteilen Sie jetzt viel-
leicht im Einzelnen, wie hoch ist denn der Arbeits-
aufwand pro neuen Patienten, der dann dort mit 
der elektronischen Patientenakte versorgt werden 
müsste und wie hoch schätzen Sie persönlich den 
Prozentsatz ein der Patienten, die die elektronische 
Patientenakte nutzen werden und wollen und nicht 
widersprechen? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Reinhardt, 
bitteschön. 

Dr. Klaus Reinhardt (BÄK): Ja, Klaus Reinhardt, 
Bundesärztekammer, immer noch keine Interessen-
konflikte. Das sind alles Fragen, auf die man nur 
sehr spekulativ antworten kann, weil es dafür keine 
wirklichen, ernsthaften Erhebungen gibt. Die Stim-
mung in der Kollegenschaft ist durchwachsen, was 
das Thema angeht, weil die realen Erfahrungen mit 
der Technik zu jetzigen Zeiten schlecht sind. Das 
muss ja so nicht bleiben. Wenn daran etwas ge-
schehe, die Prozesse schneller liefen und 

reibungsfreier liefen, dann glaube ich, würde im 
Grundsatz, das ist der zweite Teil der Frage, die Be-
reitschaft, daran teilzunehmen, sehr groß sein, weil 
die Vorteile, von denen wir jetzt gesprochen haben, 
speziell, wenn es sich um strukturierte Daten han-
delt, tatsächlich enorm sind und von uns als Ärzte-
schaft auf jeden Fall mitgenommen werden wollen. 
Also insofern glaube ich, muss man im Wesentli-
chen auch daran arbeiten, dass die Prozesse im De-
tail dann tatsächlich vernünftig funktionieren. Das 
ist die Herausforderung. Wenn alle Dinge, die ge-
macht werden, darauf abgestellt sind, dann glaube 
ich, wird das auch gelingen können. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. Und 
Herr Dr. Gaß zur selben Frage. 

Dr. Gerald Gaß (DKG): Ja, Gerald Gass, Deutsche 
Krankenhausgesellschaft. Die deutschen Kranken-
häuser sehen diese Entwicklung ausgesprochen po-
sitiv und wir blicken deshalb auch sehr zuversicht-
lich auf den 1.1.2025 und hoffen, dass es gelingt, 
die Ziele, die mit der elektronischen Patientenakte 
verbunden sind, tatsächlich umzusetzen. Die Kran-
kenhäuser haben allergrößtes Interesse, dass dieses 
Projekt erfolgreich sein wird. Wir sehen auch, dass 
damit ein gewisser Aufwand verbunden ist. Wir er-
warten aber ja alle gemeinsam, dass die struktu-
rierte Datenausleitung aus den Krankenhausinfor-
mationssystemen weitgehend ohne händischen 
Einfluss erfolgt. Das heißt, dass die jeweiligen Da-
tenfelder, um es mal vereinfacht auszudrücken, au-
tomatisiert ausgelesen und in die Patientenakte 
überführt werden können. Das muss das Ziel sein. 
Das ist auch das Ziel. Daran arbeiten wir alle sehr 
intensiv und engagiert. Ich bin zuversichtlich, dass 
wir die weitgehenden Voraussetzungen dann auch 
geschafft haben, sodass wir wirklich den Nutzen 
dann auch alle sehr gut erkennen, ohne wesentli-
chen Aufwand betreiben zu müssen. Vielen Dank. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön und Herr 
Dr. Smetak, an Sie ging dieselbe Frage, bitte. 

Dr. Norbert Smetak (SpiFa): Kein Interessenskon-
flikte, Spitzenverband Fachärzte. Natürlich hängt 
die Akzeptanz davon ab, wie die Technik funktio-
niert. Wenn die gut funktioniert, ist sie sicher hoch. 
Wir brauchen Informationen, hatte ich vorhin ja 
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aufgeführt, um unsere Patientinnen und Patienten 
richtig betreuen und behandeln zu können. Ich 
möchte noch einen Punkt weitergehen. Was wir 
aber auch brauchen, ist eine Interoperabilität der 
Systeme. Nur dann, wenn diese Daten, die rein-
kommen, auch weitergegeben werden in eine rich-
tige Richtung, dann passt das. Das heißt, wir brau-
chen da unbedingt auch ein Weiterkommen. Was 
wichtig ist, dass strukturierte Daten, eben hier eine 
einfache Befüllung und auch ein entsprechendes 
einfaches Auffinden von Daten vorliegen. Insge-
samt haben wir eine positive Einstellung zur ePA. 

Abg. Kay-Uwe Ziegler (AfD): Ich würde den zwei-
ten Frageblock auch noch mal so haben wollen von 
den drei Sachverständigen. Eine Frage, und zwar 
wurde uns heute früh in einer Ausschussanhörung 
mitgeteilt, dass die Kontrolle über die Vollständig-
keit der Patientenakte auch von den Patienten über-
nommen werden sollte, dass die die Kontrolle 
übernehmen. Ich halte das für sehr schwierig. Kön-
nen Sie sich noch andere Strukturen vorstellen, die 
dem vielleicht ein bisschen besser nachkommen? 
Wir haben jetzt gerade gehört, wenn sie nicht voll-
ständig ist, ist es natürlich auch eine gefährliche 
Sache. Und noch dazu, dass nicht ordentliches 
Ausfüllen auch zu Sanktionen bei den Ärzten füh-
ren könnte. Wie ist da Ihr Blickwinkel? Wie sehen 
Sie das, bitte? 

Die amtierende Vorsitzende: Ich muss einmal fra-
gen: Alle drei und dann zu Lasten der zweiten 
Runde? Ja [Kopfnicken Abg. Ziegler] - alles klar. 
Dann Herr Dr. Reinhardt wieder. 

Dr. Klaus Reinhardt (BÄK): Ja, Klaus Reinhardt, 
Bundesärztekammer. Keine Interessenkonflikte. Ich 
würde sagen, dass Sanktionen fürs Nichtausfüllen 
halten wir definitiv, oder für Schlechtausfüllen hal-
ten wir für falsch. Wer will das auch überprüfen. 
Letztendlich, die Vollständigkeit zu übersehen, 
kann ja nur der Patient in Zusammenarbeit mit sei-
nem Arzt oder der Ärztin. Das sind die einzigen 
beiden, die darüber reden können, was ist vollstän-
dig, was ist nicht. Das ist im Übrigen jetzt in der 
analogen Welt nicht anders. Wenn ich eine Anam-
nese bei einem Patienten erhebe, dann weiß ich ja 
gar nicht, ob er mir alles sagt oder auch nicht. Der 
kann auch Dinge mir vorenthalten. Also auch die 

digitale Welt darf uns nicht verleiten zu glauben, 
dass wir dann in jedem Fall etwas Vollständiges 
immer hätten und haben. Wir wünschen uns das 
gerne, selbstverständlich, damit wir vernünftig und 
auch verantwortungsvoll handeln können und in 
Kenntnis aller Umstände, weil das gut ist für vor-
sorgliches und vernünftiges, umsichtiges Handeln. 
Und insofern muss man daran interessiert sein. 
Und ich glaube, dass Patientinnen und Patienten 
im Wesentlichen auch in der Interaktion mit Ärz-
tinnen und Ärzten daran interessiert sind und für 
uns ist wesentlich die Einfachheit, das haben wir 
schon mehrfach gehört, des Tuns an der Stelle, die 
Praktikabilität.  

Die amtierende Vorsitzende: Sehr gut. Herr 
Dr. Gaß, bitte. 

Dr. Gerald Gaß (DKG): Gerhard Gaß, Deutsche 
Krankenhausgesellschaft. Ich gehe davon aus, und 
so ist das Gesetz ja auch angelegt, dass selbstver-
ständlich die Patienten jederzeit die Möglichkeit 
haben, ihre eigene Akte zu überschauen im Rah-
men der Möglichkeiten, die man da überhaupt hat, 
so diese gesamte Komplexität zu erfassen. Dass es 
ja aber nicht deren Aufgabe ist, diese zu kontrollie-
ren in irgendeiner Art und Weise, sondern ich halte 
es natürlich für die Aufgabe der Leistungserbringer, 
und da beziehe ich die Krankenhäuser, für die ich 
sprechen kann, selbstverständlich ein, dass wir 
pflichtgemäß die Daten, die wir in die elektroni-
sche Patientenakte zu überführen haben, auch in 
die elektronische Patientenakte überführen, wenn 
denn die Prozesse, die dafür notwendig sind, ich 
habe eben davon gesprochen, automatisiert auch 
tatsächlich funktionieren. Das ist eine technische 
Herausforderung, die wir lösen müssen, alle ge-
meinsam. Aber dann ist es natürlich Aufgabe der 
Leistungserbringer, dem Willen des Patienten ge-
recht zu werden, dass seine Daten vollständig in 
seiner Patientenakte letztlich auch auftauchen. In-
sofern würde ich jetzt hier nicht von Kontrollaufga-
ben der Patienten sprechen. Sie haben natürlich die 
Möglichkeit, und sie müssen die Möglichkeit ha-
ben, zu schauen, inwieweit sind denn Daten tat-
sächlich eingetragen. Insofern ist es eine Form von 
Kontrolle, aber es ist keine Pflichtaufgabe, die ich 
beim Patienten sehen würde. Dankeschön. 
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Die amtierende Vorsitzende: Danke und Herr 
Dr. Smetak auch selber Fragenkomplex, bitte. 

Dr. Norbert Smetak (SpiFa): Smetak, Fachärzte. Ich 
denke auch, dass eine Vollständigkeit auch schwer 
zu kontrollieren ist, auch von Patienten schwer zu 
kontrollieren ist. Deshalb hatte Herr Gaß recht, es 
müssen die Leistungserbringer die Daten einpfle-
gen. Nichtsdestotrotz ist auch das nicht eine Si-
cherheit für Vollständigkeit, weil ja nicht jeder 
Leistungserbringer unbedingt aufgesucht wird. 
Wichtig bleibt eben, dass zumindest klar ist, dass 
da keine Widersprüche waren und dass der Patient 
nach seinem Wissen zumindest davon ausgeht, 
dass die Vollständigkeit gegeben ist und wir davon 
ausgehen können, dass alle Daten, die wir brau-
chen, da drin sind. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank und da-
mit geht das Fragerecht an DIE LINKE. Frau Vogler, 
bitte. 

Abg. Kathrin Vogler (DIE LINKE.): Ja, vielen herzli-
chen Dank. Meine erste Frage geht an den Einzel-
sachverständigen Dr. André Zilch. Die Bundesre-
gierung will eine niederschwellige Widerspruchs-
möglichkeit. Gleichzeitig muss aber verhindert 
werden, dass Dritte die eigene Patientenakte lö-
schen können. Bitte stellen Sie kurz dar, wie man 
so etwas datensicher gewährleisten könnte. 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Zilch, Sie ha-
ben das Wort. 

Dr. André Zilch: André Zilch, Firma LSC, keine In-
teressenkonflikte. Zunächst gilt es herauszustellen, 
dass ein Widerspruch einen Antrag im Rahmen ei-
nes Verwaltungsverfahrens darstellt, nämlich auf 
Löschen der Patientenakte. Ein Antrag im Verwal-
tungsverfahren ist wiederum definiert als eine Wil-
lenserklärung eines Dritten an eine entscheidungs-
befugte Stelle auf ein Handeln. Der Dritte ist hier-
bei der Versicherte, die entscheidungsbefugte Stelle 
ist die Krankenkasse und das Handeln ist, die 
Krankenkasse löscht meine Patientenakte. Der Wi-
derspruch ist zwar formfrei, dennoch muss er die 
zuvor genannten Elemente enthalten, und zwar ent-
sprechend dem Schutzbedarf hoch der zu 

schützenden Daten. Für eine Willensbekundung 
auf hohem Vertrauensniveau muss auch die not-
wendige Identitätsprüfung, wer stellt den Antrag, 
auf einem hohen Niveau erfolgen. Aufgrund der 
mit der Löschung verbundenen Folgen muss diese 
Identitätsprüfung vor der Löschung erfolgen. Die 
Krankenkassen müssen also vorher wissen, dass 
der Widerspruch auch von der richtigen Person ge-
stellt wurde. Ein Widerspruch wie angedacht mit-
tels Briefes als niederschwelliges Verfahren an eine 
Krankenkasse scheidet aus mehreren Gründen aus. 
Aktuell sind keine Abläufe etabliert, um systema-
tisch Unterschriften von Versicherten auf Echtheit 
zu prüfen und zweitens, die eingehende Post wird 
gescannt und die Originale bereits nach kurzer Zeit 
vernichtet. Dadurch werden dann auch die origina-
len Unterschriften vernichtet und somit geht die 
Beweiskraft dieser Unterschrift verloren. Eine Iden-
titätsprüfung auf hohem Niveau ist bei Schreiben 
von Versicherten somit nicht möglich. Es lässt sich 
zusammenfassen, dass die Krankenkassen aktuell 
keine niederschwelligen Verfahren implementiert 
haben, um einen Widerspruch konform den Anfor-
derungen durchführen zu können. Der Wider-
spruch ist immer mit einer Identitätsprüfung auf 
hohem Niveau verbunden. Brief, Telefon, E-Mail 
als niederschwelliges Verfahren scheiden grund-
sätzlich aus. Dass die Krankenkassen sichere Ver-
fahren zur Registrierung und Identifizierung imple-
mentieren müssen, wurde bereits 2003, 2004, also 
bereits vor 20 Jahren im Rahmen der Bitfire-Sicher-
heitsarchitektur gemeinsam mit dem BMG festge-
legt. Das heißt, die derzeitigen Verfahren zwischen 
Karteninhaber und Kartenherausgeber sind auf das 
Sicherheitsniveau der EGK hoch anzupassen. Da-
rauf habe ich bereits 2015 in diesem Ausschuss in 
der Anhörung zum E-Health-Gesetz hingewiesen. 
Dies entspricht der Forderung des BfDI in seiner 
Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf, dass die 
EGKs persönlich zugestellt werden oder eine Nach-
identifizierung stattfinden muss, bevor die EGK als 
Zugangsmittel zur ETI eingesetzt werden kann. Die 
notwendigen Fachverfahren wurden jedoch nicht 
implementiert. Das Fachverfahren „Widerspruch“ 
muss ebenso den genannten Anforderungen genü-
gen. Das geplante Abo-Ident wiederum mit Festset-
zung der Preise mittels Verordnung halte ich für 
wettbewerbswidrig und nicht angemessen. Ohne 
eine Identitätsprüfung ist das ein wichtiger Wider-
spruch. 
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Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, Herr 
Zilch. Ich kriege das Signal, dass die Fraktion sehr 
zufrieden ist mit Ihrer Antwort. Vielen Dank. Jetzt 
geht das Fragerecht wieder an die SPD. Ich darf das 
Wort Dr. Pantazis geben. 

Abg. Dr. Christos Pantazis (SPD): Herzlichen Dank, 
Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den 
Einzelsachverständigen Prof. Gerlach. Mit über 
600 Projekten hat sich der Innovationsfonds beim 
G-BA ausdrücklich bewährt. Nunmehr ist erneut 
die Fortschreibung der jährlichen Fördersumme im 
Gesetzentwurf geplant. Wie bewerten Sie diese 
Maßnahme? 

Prof. Dr. Ferdinand Gerlach: Ferdinand Gerlach, 
Einzelsachverständiger. 

Die amtierende Vorsitzende: Ich würde Sie wohl 
aufrufen, Herr Prof. Gerlach. Bitte. 

Prof. Dr. Ferdinand Gerlach: Ich wollte Ihnen 
nicht vorgreifen. Ferdinand Gerlach, Einzelsachver-
ständiger. Ich dachte, es wäre im Sinne der Be-
schleunigung. Wir geben in Deutschland im Ge-
sundheitswesen enorme Summen aus; in der GKV 
im letzten Jahr 290 Milliarden Euro. Der Outcome 
ist aber vergleichsweise durchschnittlich. Das se-
hen wir an allen möglichen Stellen. Es wäre jetzt 
absurd, nicht zu untersuchen, ob die Mittel zielge-
richtet eingesetzt werden, ob man sie vielleicht bes-
ser einsetzen könnte und was Innovationen in un-
serem Gesundheitssystem bewirken könnten. Wenn 
man sich mal anschaut, wie andere Branchen damit 
umgehen, wie andere Branchen in Forschung und 
Entwicklung, in Innovation und Evaluation inves-
tieren, dann kann man nur sagen, im deutschen Ge-
sundheitssystem ist das, was in den Innovations-
fonds geht, minimal. Also mit anderen Worten, 
man kann darüber diskutieren, ob das inhaltlich 
methodisch richtig ist. Man kann auch ordnungs-
politisch darüber diskutieren, ob das der richtige 
Weg ist. Man kann darüber diskutieren, wie die 
Förderung ausgestaltet wird. Aber die Richtung 
stimmt, die Fortschreibung ist sinnvoll. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. Frau 
Stamm-Fibich, bitteschön. 

Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD): Dankeschön. 
Meine Frage geht an den G-BA, Herrn Prof. Hecken. 
Die Bundesregierung plant die Integration von Me-
dizinprodukten der hohen Risikoklasse 2b in das 
etablierte Fast-Track-Bewertungsverfahren niedri-
ger Risikoklassen beim BfArM. Bitte geben Sie uns 
hierzu kurz eine Einschätzung.  

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Hecken, 
bitte. 

Prof. Josef Hecken (Gemeinsamer Bundesausschuss 
(G-BA)): Ja, Josef Hecken, Gemeinsamer Bundesaus-
schuss. Keine Interessenkonflikte. Herzlichen Dank 
für die Frage. Es ist bekannt, auch aus unserer Stel-
lungnahme, dass wir diese Integration der 2b-Risi-
koprodukte in das Fast-Track-Verfahren ausdrück-
lich und mit aller Vehemenz ablehnen. Das tun wir 
nicht deshalb, weil hierdurch Kompetenzen des 
G-BA in irgendeiner Form beschnitten würden, 
sondern weil wir eben sehen, dass nach der 
MDR-Regelung Produkte der Risikoklasse 2b, auch 
wenn sie reine Softwareanwendungen sind, durch-
aus geeignet sind, schwerwiegende Verschlechte-
rungen des Gesundheitszustandes von Patientinnen 
und Patienten oder sogar unmittelbare Patientenge-
fährdung herbeizuführen. Wir haben es zum Teil 
mit aktiven Produkten, also nicht nur mit irgend-
welchen Überwachungsfunktionen zu tun, die zur 
langzeitigen Anwendung für die Diagnose in klini-
schen Situationen, in denen der Patient in unmit-
telbarer Gefahr schwebt, eingesetzt werden. Des-
halb sagen wir: Die Erweiterung und die Einbezie-
hung in das Fast-Track-Verfahren führt zu erhebli-
chen Gesundheits- und Haftungsrisiken - ganz, 
ganz wichtig. Entscheidend ist auch, dass der Fo-
kus in diesem Fast-Track-Verfahren in erster Linie 
auf positiven Versorgungseffekten liegt. Bei 2b-Risi-
koprodukten geht es aber nicht um positive Versor-
gungseffekte, sondern um die sachgerechte Prü-
fung, ob damit Gefahren für Leib und Leben von 
Patientinnen und Patienten verbunden sind. Vor 
diesem Hintergrund sehen wir das derzeitige Ver-
fahren als gut an. 

Die amtierende Vorsitzende: Dank schön. Herr 
Mende darf anschließen. 
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Abg. Dirk-Ulrich Mende (SPD): Frau Vorsitzende, 
eine Frage an Frau Dr. Fix. Welche Potenziale birgt 
der vorgesehene Anschluss an die Telematik-Infra-
struktur von Pflegeeinrichtungen nunmehr erst bis 
Mitte 2025 und welche perspektivischen Vorteile 
erwarten Sie mit Blick auf die geplante Einführung 
der Telematik-Infrastruktur 2.0 für die Akteurs-
gruppe der Pflegedienste? 

Die amtierende Vorsitzende: Frau Dr. Fix, bitte-
schön. 

Dr. Elisabeth Fix (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW)): Herzli-
chen Dank, Elisabeth Fix für die BAGFW. Keine In-
teressenkonflikte. Wir sehen große Potenziale in 
der Anbindung der Pflegedienste und Pflegeein-
richtungen an die TI und begrüßen, dass mit dem 
Digital-Gesetz eine Harmonisierung der Fristen an 
das PÜG erfolgt ist. Da gegenwärtig nur im Grunde 
KIM nutzbar ist. Daraus sind noch nicht große Ef-
fekte zu erzielen. Große Effekte werden aber zu er-
zielen sein, wenn die EHKP ans Netz geht. Hier for-
dern wir, dass die Einführung der EHKP nicht erst 
verschoben wird auf den 1.7.2026, sondern gleich 
nach dem Anschluss der Pflegeeinrichtungen zum 
1.10.2025 erfolgt. Es ist ein hohes Potenzial da, den 
Pflegediensten bleiben Wege erspart. Der Versi-
cherte kommt schneller zur Leistung und die Ab-
rechnung kann digital erfolgen. Insgesamt also eine 
Beschleunigung und Vorteile für alle Betroffenen, 
sodass wir hier tatsächlich bei der EHKP Hand-
lungsbedarf sehen. Dankeschön. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Frau Dr. Fix. 
Frau Baehrens, bitteschön. 

Abg. Heike Baehrens (SPD): Vielen Dank. Meine 
nächste Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Es 
besteht das berechtigte Interesse des GKV-Spritzen-
verbandes, auch beim Beschäftigtenverzeichnis der 
ambulanten Pflege in regelmäßigen Abständen ei-
nen pseudonymisierten Gesamtdatensatz zu erhal-
ten. Welche Vorteile böte eine solche Regelung? 

Die amtierende Vorsitzende: Frau Dr. Pfeiffer. 

Dr. Doris Pfeiffer (GKV-Spitzenverband): Vielen 
Dank. Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Das Problem 
ist hier, es gibt eine gesetzliche Regelung dazu, die 
diese Daten für die Kassen nutzbar machen soll. 
Aber wie es im Moment aussieht, ist es so, dass 
hier ein technischer Entwurf des BfArM vorliegt, 
was diese Datenschnittstelle so gestaltet, dass bei 
jedem einzelnen Fall die Kassen den Abruf von 
diesem Verzeichnis machen müssen. Hier wäre un-
ser Vorschlag, und da gibt es wohl auch entspre-
chende Unterstützung, das müsste aber gesetzlich 
nachgezogen werden, damit es eine entsprechende 
Rechtsgrundlage gibt, dass die Kassen dieses Ver-
zeichnis regelmäßig als Gesamtdatensatz zur Verfü-
gung gestellt bekommen. Wir haben heute ähnliche 
Zusammenhänge, dass die ITSG, die Informations-
technische Servicestelle der GKV die Daten aus den 
Arztverzeichnissen etc. zur Verfügung stellen kann. 
Das würde den Aufwand erleichtern. Aber wie ge-
sagt, hier braucht es eine gesetzliche Klarstellung, 
damit das auch möglich wird. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Eine 
knappe Minute, Herr Mieves. 

Abg. Matthias David Mieves (SPD): Vielen Dank. 
Meine Frage geht an Herrn Beier vom Hausärztever-
band. Herr Beier, zum Thema Wiederholungsre-
zepte. Das E-Rezept kann Wiederholungsrezepte. 
Allerdings wird dies in der Praxis faktisch noch 
nicht genutzt. Teilweise aus Abrechnungsgründen, 
weil Hausärztinnen und Hausärzte Vergütung ver-
lieren würden. Was könnten wir tun oder besser re-
geln, damit das E-Rezept genutzt wird, dass weni-
ger Patientinnen und Patienten nur zum Rezeptho-
len in die Praxis müssen und Praxen damit entlas-
tet werden könnten? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Beier, 20 Se-
kunden. 

Dr. Markus Beier (Deutscher Hausärzteverband 
e. V. (HÄV)): Markus Beier, Hausärztinnen und 
Hausärzte. Wir haben keinen Interessenskonflikt. 
Hier trifft digitale Versorgung auf Versorgungsre-
geln der Steinzeit. Wir brauchen eine Umdefinition 
des Arzt-Patient-Kontakts. Der muss nämlich im-
mer persönlich sein. So geht es nicht. Wir haben 
Quartalsdenken. Wir müssen den Quartalsbezug 
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abschaffen. Wir müssen im Moment Chroniker 
zweimal im Quartal einbestellen, also achtmal im 
Jahr, auch wenn sie stabil sind, um wirtschaftlich 
zu überleben. Wenn wir Dauerrezepte leben wol-
len, dann brauchen wir genau an den zwei Stellen 
dringend eine Nachbesserung. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. Jetzt 
geht das Fragerecht wieder an die Union. Wir ha-
ben noch fünf Minuten. Frau Stöcker, bitte. 

Abg. Diana Stöcker (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Bundes-
psychotherapeutenkammer und an den Verband 
der Ersatzkassen. Welche Vor- und Nachteile sehen 
Sie durch eine Aufgabe der Begrenzungen in der te-
lemedizinischen Behandlung insbesondere für die 
ambulante Psychotherapie? Können durch eine Fle-
xibilisierung der Videobehandlung in der Psycho-
therapie mehr Patienten versorgt werden? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Melcop, bitte-
schön. 

Dr. Nikolaus Melcop (Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK)): Nikolaus Melcop, Bundespsycho-
therapeutenkammer. Keine Interessenkonflikte. 
Danke für die Frage. Nein, es entstehen nicht mehr 
Behandlungskapazitäten, wenn Psychotherapie per 
Video erbracht wird. Eine Behandlungsstunde dau-
ert immer gleich lang, egal ob in Präsenz oder Vi-
deo. Hier brauchen wir eine neue Bedarfsplanung. 
Die ist unzureichend und sie lässt sich auch mit vi-
deogestützter Psychotherapie nicht kompensieren, 
jedoch eine Fallzahlbegrenzung. Das heißt, die 
mengenmäßige Begrenzung für die Fälle, die pro 
Quartal ausschließlich per Video behandelt wer-
den, die sollte im Gesetz erhalten bleiben, unserer 
Meinung nach. Es muss für Patientinnen und Pati-
enten sichergestellt sein, dass sie jederzeit in die 
Praxis vor Ort kommen können, wenn eine video-
gestützte Behandlung nicht mehr möglich ist. Diese 
Fälle gibt es. Aber die bisherige Vorgabe des maxi-
malen Umfangs für den Anteil der Leistungen, die 
pro Quartal per Video erbracht werden, das ist 
kompliziert. Unserer Meinung nach sollte darauf 
verzichtet werden, wie vorgeschlagen. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Frau Els-
ner, bitte. 

Ulrike Elsner (Verband der Ersatzkassen (vdek)): 
Ulrike Elsner. Keine Interessenkonflikte. Vielen 
Dank Frau Abgeordnete für die Frage. Also wir se-
hen nur Vorteile. Aktuell ist es so, dass die Video-
sprechstunde gesetzlich geregelt ist, die 30-Prozent-
Begrenzung zum Teil für die Psychotherapie gilt - 
nämlich für die ganz konkrete Psychotherapie. Wo 
sie nicht gilt, ist bei der psychotherapeutischen 
Sprechstunde. Die ist ja im Grunde genommen sehr 
wichtig, sozusagen für ad hoc-Behandlungen, aber 
eben auch, um die Therapie vorzubereiten. Da ist 
es aktuell nicht möglich, eine Videosprechstunde 
anbieten zu dürfen. Deswegen bitten wir um Nach-
besserung, um Präzisierung, dass der Auftrag an die 
Partner der Bundesmantelverträge so gestaltet wird, 
dass eine Regelung eben auch für die psychothera-
peutische Sprechstunde gefunden wird. Natürlich 
muss es mit den Patienten abgestimmt werden. Wir 
sehen aber eine erhebliche Verbesserung für die Pa-
tientinnen und Patienten. Vulnerable Gruppen wer-
den besser erreicht etc. Also wir sehen nur Vorteile. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. 
Herr Rüddel, bitte. 

Abg. Erwin Rüddel (CDU/CSU): Vielen Dank. Ich 
habe eine Frage an den G-BA und an den GKV-Spit-
zenverband. Der Gesetzentwurf sieht eine dauer-
hafte Fortführung des Innovationsfonds über 2023 
hinaus vor, bei gleichbleibenden Fördermitteln von 
200 Millionen pro Jahr. Neben der Etablierung 
zweier zusätzlicher Förderverfahren soll zudem 
künftig von der Rückführung nicht verausgabter 
Mittel in den Gesundheitsfonds abgesehen werden. 
Wie bewerten Sie das? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Hecken, 
bitte. 

Prof. Josef Hecken (G-BA): Ja, Josef Hecken, jetzt 
Innovationsausschuss, also nicht G-BA. Auch da 
keine Interessenkonflikte. Wir begrüßen ausdrück-
lich die Einführung der zwei neuen vorgesehenen 
Verfahrensarten. Wir sehen hier, dass diese Flexibi-
lisierungen praktische Hemmnisse aus der Vergan-
genheit aufgreifen und versuchen, einem 
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vernünftigen Verfahren zuzuführen. Insbesondere 
die neuen einstufigen Verfahren mit kurzer Laufzeit 
können eine sehr gute Einstiegsphase sein, um da-
nach in große Versorgungsverbesserungsprojekte zu 
gehen. Die Übertragbarkeit der Mittel haben wir 
2019 befristet bis zum Ende des Jahres 2024 einge-
führt. Wir begrüßen jetzt die unbegrenzte Übertrag-
barkeit der Mittel schlicht und ergreifend, damit 
wir uns nicht diesem jährlichen Haushaltsprinzip 
unterwerfen, was dann zu Jahresendfieber in viel-
fältigsten Formen führt, sondern die Gelder auch 
vernünftig und sachgerecht eingesetzt werden und 
nicht in irgendeiner Form zulasten der Versicher-
tengemeinschaft dann entweder verfallen oder für 
Dinge ausgegeben werden, für die sie nicht ge-
braucht werden. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Frau 
Dr. Pfeiffer, Sie waren auch angesprochen. 

Dr. Doris Pfeiffer (GKV-Spitzenverband): Vielen 
Dank, Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Wir unterstüt-
zen die Zielsetzung des Innovationsfonds, die Ver-
sorgung weiterzuentwickeln und zu verbessern, 
insbesondere natürlich auch die intersektoralen 
Schnittstellen zu optimieren. Allerdings sehen wir 
die vorgesehenen Neuregelungen kritisch. Erstens 
ist es nicht Aufgabe der Beitragszahler, Forschung 
zu finanzieren. Das ist ein grundsätzliches Problem 
bei dem Innovationsfonds. Zweitens haben wir 
jetzt schon mehrfach eine Verlängerung der Rege-
lung des Innovationsfonds bekommen. Wir sehen 
nach wie vor keinen eindeutigen Erfolgsnachweis. 
Deswegen sind wir der Auffassung, dass es zu-
nächst erneut eine befristete Verlängerung geben 
sollte. Wir haben jetzt nebeneinander drei Förder-
verfahren mit unterschiedlichen Anforderungen. 
Da befürchten wir auch Unklarheiten, auch gerade 
in Bezug auf die Zielsetzung des Fonds. Wir finden 
es positiv, dass die Förderquoten für den themen-
spezifischen und themenoffenen Bereich entfallen, 
also die Flexibilität erhöht wird. Wir sehen aller-
dings das jährliche Fördervolumen als zu hoch an. 
Die 200 Millionen Euro sind in den letzten Jahren 
mehrfach unterschritten worden, weil es eben 
keine förderfähigen Projekte gegeben hat, die sinn-
vollerweise gefördert wurden. Wir sehen auch die 
Mittelübertragbarkeit, halten es nicht für richtig, 
die unbegrenzt vorzusehen. Es sollte demgegenüber 
eine Rückübertragung an den Gesundheitsfonds 

und damit an die Krankenkassen vorgesehen wer-
den, damit die nicht verausgabten Mittel wieder 
den Kassen zur Verfügung stehen. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. Dann 
sind für die dritte Runde jetzt noch zweieinhalb 
Minuten. Jetzt hat BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das 
Wort. Dr. Dahmen. Nur, dass Sie das alles nachvoll-
ziehen können. Wir können keine halben Minuten 
bei der Redezeitanzeige einstellen. Manchmal muss 
ich vorher abbrechen, manchmal ein bisschen län-
ger laufen, je nachdem, was einstellbar ist. Jetzt ma-
chen wir sieben Minuten und wir lassen 45 Sekun-
den länger laufen. Bitte. 

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde 
gerne den Einzelsachverständigen Prof. Gerlach 
weiter fragen wollen. Der Mehrwertnutzen für die 
Patientenversorgung, das ist ja das Kernanliegen 
bei der neue Regulatorik der elektronischen Patien-
tenakte. Inwieweit sehen Sie die Installierung von 
wichtigen Funktionen wie zum Beispiel den Arz-
neimittelrückruf als eine digitale Form des roten 
Handbriefs oder auch die Hinterlegung einer Ent-
scheidung zur Organspende oder zum Patienten-
willen für wichtig an in der ePA? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Gerlach, 
bitte. 

Prof. Dr. Ferdinand Gerlach: Ferdinand Gerlach, 
Einzelsachverständiger. Das sind sehr gute Bei-
spiele, die zeigen, wo der Nutzen der ePA sein 
könnte. Also wenn Sie jetzt Ihr Auto betrachten. Es 
gibt Probleme mit den Bremsen. Es kann jederzeit 
vom Hersteller zurückgerufen werden. Sie können 
jederzeit kontaktiert werden. Wenn Sie aber aus der 
Apotheke ein Arzneimittel abholen, was wenig spä-
ter vom Markt genommen wird, wo es einen Char-
genrückruf gibt, erfahren Sie davon nichts. Die ro-
ten Handbriefe werden in Deutschland per Post 
verschickt, und zwar an Ärzte und Apotheker. Der 
Patient bleibt ahnungslos. In der ePA der Zukunft 
können wir die Chargennummer bei der Abgabe in 
der Apotheke hinterlegen. Gibt es dann ein Prob-
lem, kann der Patient direkt, gezielt und ohne Ver-
zögerung informiert werden. Das ist übrigens nicht 
selten. Das ist im letzten Jahr 170-mal passiert. 
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170 Chargenrückrufe. Man sieht also das enorme 
Potenzial für die Arzneimittel-Therapiesicherheit. 
Das zweite Thema Organ- und Gewebespenden und 
Patientenverfügung: Es ist eigentlich ein Unding, 
dass wir in Deutschland nach wie vor dieses 
Thema nicht geregelt haben. Es ist ethisch und me-
dizinisch nicht hinnehmbar und nachvollziehbar, 
dass wir da einen solchen Rückstand gegenüber an-
deren Ländern haben. Hätten wir den Organspen-
deausweis in der ePA und die Patientenverfügung 
dort drin, dann hätten wir das am Ort jederzeit ver-
fügbar. Patienten können, so wird das in vielen eu-
ropäischen Ländern gemacht, selbst ihre Präferen-
zen wählen. Sie können es jederzeit einsehen. Sie 
können es ändern und vor allen Dingen ist es da, 
wenn es gebraucht wird. In Estland, vielleicht noch 
eine Ergänzung, ist sogar die Körperspende nach 
dem Tod und die Frage, ob man Bluttransfusionen 
akzeptiert oder nicht, Teil der ePA. Ein Klick für 
alle Bürgerinnen und Bürger. Ganz einfach transpa-
rent auswählbar. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön, Herr 
Dr. Dahmen. 

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde 
weiter den Verband der Universitätsklinika 
Deutschland fragen wollen. In der Pandemie gab es 
sehr umfangreiche Regelungen zur Abrechenbarkeit 
von telemedizinisch, also per Video oder Telefon 
erbrachten Leistungen. Inwieweit sehen Sie es für 
sachgerecht und notwendig an, dass sämtliche von 
Universitätsambulanzen erbrachte Leistungen auch 
telemedizinisch entsprechend abgerechnet werden 
können? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Bussmann, bitte. 

Jens Bussmann (Verband der Universitätsklinika 
Deutschlands e. V. (VUD)): Jens Bussmann, VUD. 
Keine Interessenkonflikte. Vielen Dank für die 
Frage. Die Vorteile einer telemedizinischen Versor-
gung, insbesondere von Videosprechstunden, ha-
ben ja vor mir schon Herr Knieps und auch 
Herr Hager sehr zutreffend beschrieben und gerade 
in Hochschulambulanzen mit ihrem besonderen 
Auftrag und auch der besonderen Expertise, die 
dort vorgehalten werden, halten wir es für sehr 

wichtig, dass wir auch dort regelhaft die Video-
sprechstunde beispielsweise etablieren können. 
Warum? Weil wir dort viele Patientinnen und Pati-
enten haben, die weite Wege auf sich nehmen, die 
große Lasten haben aufgrund ihrer Erkrankung, um 
dort auch in die Ambulanzen zu kommen. Insofern 
wäre es ein großer Vorteil, beispielsweise für El-
tern, die permanent mit ihren Kindern in diese 
Hochschulambulanzen müssten. Immobile Patien-
ten würden davon profitieren oder auch sonstige 
chronisch Erkrankte. Daher, glauben wir, sollte man 
die Videosprechstunden im § 120 Absatz 2 SGB V 
entsprechend etablieren, was auch dazu führt, dass 
wir beispielsweise, und das ist ja Auftrag auch der 
Hochschulambulanzen, auch den medizinischen 
Nachwuchs an diese Technologie heranführen kön-
nen. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Danke-
schön, Herr Dr. Dahmen. 

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde 
weiter den Verein der Medizinrechtsanwälte fragen 
wollen. Ist es aus Ihrer Sicht notwendig, gesetzlich 
zu regeln, dass Leistungserbringer auch Daten aus 
der ePA mit in ihre Behandlungsentscheidung ein-
beziehen müssen? Oder ist das einfach so neben-
her, Nice-to-have sozusagen, was es so gibt, oder ist 
das Gegenstand der Unterlagen, die zu berücksich-
tigen sind? Spielt das eine Rolle? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Heynemann, bit-
teschön. 

Jörg Heynemann (Medizinrechtsanwälte e. V.): Herr 
Heynemann, Medizinrechtsanwälte e.V. Ich halte es 
für sehr wichtig, dass Ärzte jetzt Daten aus der ePA 
mit einbeziehen. Das bezieht sich zum Beispiel auf 
bildgebende Verfahren, auf Laborergebnisse. Die 
Medikamente haben wir schon angesprochen. Es 
werden Doppeluntersuchungen vermieden. Es wer-
den dadurch beispielsweise Laborergebnisse mit 
vorherigen Laborergebnissen verglichen und so 
weiter. Es ist völlig klar, dass das bei Notfallindika-
tionen nicht möglich ist. Da kann man jetzt nicht 
groß noch in die ePA schauen, was ist da schon ge-
macht worden, sondern da muss man handeln. 
Aber grundsätzlich sollte das mit einbezogen 
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werden. Grundsätzlich sollte das aus meiner Sicht 
auch gesetzlich so geregelt werden, dass diese Da-
ten mit einzubeziehen sind. Wir haben auch oft da-
mit zu tun, wenn wir verschiedene Behandlungs-
unterlagen von Patienten anfordern, dass dort auch 
Angaben der Patienten hinsichtlich der Behand-
lungsunterlagen und der Patienten hin selbst be-
stimmte Angaben gar nicht stimmen, dass die 
Anamnese falsch ist, nicht weil der Arzt was falsch 
macht, sondern weil der Patient falsche Angaben 
macht. Wenn diese Daten an anderer Stelle objekti-
viert wurden, man sieht, es stimmt nicht, was der 
Patient gesagt hat, er hat eine ganz andere Erkran-
kung, dann kann man das natürlich auch mit einbe-
ziehen. Ich denke mal, es ist sehr wichtig, dass das 
mit einbezogen wird. Dankeschön. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. Herr 
Dr. Dahmen, Sie haben noch Zeit. 

Abg. Dr. Janosch Dahmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde 
gerne eine Frage an die KBV stellen wollen. Zurzeit 
ist es so, dass Beratungsärzte auf der Notfallnum-
mer 116117 nur Videoleistungen nach EBM abrech-
nen können. Würden Sie es für adäquat und not-
wendig erachten, dass auch die telefonische Bera-
tung äquivalent zur Videoberatung abgerechnet 
werden könnte? 

Die amtierende Vorsitzende: Frau Dr. Steiner, das 
geht an Sie. Bitteschön. 

Dr. Sibylle Steiner (Kassenärztliche Bundesvereini-
gung KdöR (KBV)): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. 
Sibylle Steiner für die Kassenärztliche Bundesver-
einigung. Keine Interessenkonflikte. Vielen Dank 
für die Frage, Herr Dahmen. Ja, wir machen die Er-
fahrung, dass im akuten Versorgungsfall die Patien-
ten oft eben auch zum Telefon greifen und die Vi-
deotechnik dann nicht unmittelbar zur Hand ist. 
Insofern würden wir uns dafür eine gleichwertige 
Vergütung entsprechend auch der telefonischen 
Konsultation im ärztlichen Bereitschaftsdienst ein-
setzen. Es gibt auch Beispiele wie zum Beispiel in 
der KV Nordrhein, die im Rahmen der hohen In-
fektwelle bei den Kindern im vergangenen Winter 
ja auch die Notdienstpraxen entlastet hat durch ein 
Videoangebot. Aber auch da ist die EBM-

Finanzierung nicht kostendeckend, weil die Vor-
haltekosten eben nicht mitfinanziert sind. Insofern 
sprechen wir uns für eine gleichwertige Vergütung 
der telefonischen Konsultation auch aus im ärztli-
chen Bereitschaftsdienst. Vielen Dank. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, 
Frau Steiner. Die letzten 15 Sekunden lassen wir 
so. Es sind oben auf der Tribüne gerade Filmauf-
nahmen gemacht worden. Das ist ausdrücklich un-
tersagt. Wo ist denn der Mensch jetzt hin, der das 
getan hat? Okay, da muss da jetzt mal jemand hin-
terher und ihn mitteilen, dass er das löschen muss. 
Herr Hobrecht, Sie machen das mal gerade. Gut, 
also ich weise nochmal darauf hin, dass keinerlei, 
weder Film- noch Fotoaufnahmen gemacht werden 
dürfen. Das wird aufgezeichnet, ist später in der 
Mediathek des Deutschen Bundestages verfügbar 
und das ist dann das Bildmaterial, was auch ver-
wendet werden kann. ‚ 
Damit geht das Fragerecht jetzt an die FDP und der 
Kollege Funke-Kaiser hat erneut das Wort. Es sind 
noch vier Minuten übrig. Bitteschön. 

Abg. Maximilian Funke-Kaiser (FDP): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass 
der Anspruch der Hersteller von digitalen Gesund-
heitsanwendungen auf Vergütung entfällt, wenn 
der Versicherte innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
nach erstmaliger Nutzung der Leistung erklärt, dass 
er diese Leistung nicht dauerhaft nutzen will. 
Meine Frage bzw. meine Bitte an Frau Wendling 
vom bvitg: Bitte beurteilen Sie die Folgen für die 
Versorgung, wenn diese Regelung eingeführt wird 
und bitte beurteilen Sie das auch im Hinblick auf 
die negativen Folgen für Hersteller, welche im 
DIGA-Bereich meist junge Unternehmen ohne aus-
reichende Eigenkapitaldeckung sind. Vielen Dank. 

Die amtierende Vorsitzende: Frau Wendling, alles 
klar, jetzt haben wir Sie. Bitteschön. 

Melanie Wendling (Bundesverband Gesundheits-IT 
e. V. (bvitg)): Vielen Dank für die Fragen. Kein Inte-
ressenskonflikt. Das ist ein sehr schwieriger Para-
graf. Zum einen möchte ich sagen, digitale Gesund-
heitsanwendungen durchlaufen, wie auch Arznei-
mittel, aufwendige Zulassungsverfahren. Das heißt, 
wir reden hier nicht von Spielen, die man einfach 
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zurückgeben kann. Ich höre die ganze Zeit noch 
Geräusche, aber ich rede einfach mal weiter. Ein 
solches Rückgaberecht würde aus Sicht der Unter-
nehmen die Verlagerung des Risikos der Thera-
pie-Adhärenz auf die Hersteller verlagern und ge-
rade bei DIGAs muss man sagen, ist die Wirkung 
erst mal mittel- und langfristig angelegt und nicht 
kurzfristig. Also so ein 14-tagiges Rückgaberecht 
wäre nicht sachgerecht und außerdem würde man 
damit ja auch den Medizinern ein bisschen in den 
Rücken fallen, wie wir finden, weil die sich Gedan-
ken gemacht haben, solche digitalen Gesundheits-
anwendungen zu verschreiben. 

Die amtierende Vorsitzende: Dankeschön. 
Herr Funkel-Kaiser, bitte. 

Abg. Maximilian Funke-Kaiser (FDP): Vielen Dank. 
Ebenfalls sieht der Gesetzentwurf auch anwen-
dungsbegleitende Erfolgsmessungen für DIGAs vor. 
Meine Fragen richten sich an den Frau Geier vom 
SVDGV und an Frau Pfeiffer vom GKV-Spitzenver-
band. Welche Herausforderungen kommen auf die 
Hersteller im Rahmen der Durchführung einer Er-
folgsmessung zu? Das wohl eher Richtung SVGDV. 
Können Sie eine Aussage darüber treffen, inwie-
weit eine Erfolgsmessung schon durch die Herstel-
ler im Sinne einer internen Evaluation erfolgt? 

Die amtierende Vorsitzende: Ich rufe jetzt 
Frau Geier auf, bitte. Sie haben das Wort. Da müs-
sen wir schauen, ob Frau Dr. Pfeiffer noch dran-
kommen kann. Bitte, Frau Geier. 

Dr. Anne Sophie Geier (Spitzenverband digitale 
Gesundheitsversorgung e. V. (SVDGV)): Frau Geier 
vom Spitzverband digitale Gesundheitsversorgung. 
Keine Interessenkonflikte. Viele Hersteller sind of-
fen gegenüber Value Based Healthcare-Ansätzen. 
Aus unserer Sicht ist die Regelung im Gesetz aller-
dings vollkommen unausgereift. Es fehlt die not-
wendige wissenschaftliche Grundlage. Kriterien 
wie Nutzungshäufigkeit oder auch Patientenzufrie-
denheit hängen eben nicht mit medizinischer Wirk-
samkeit zusammen und stehen nicht für den Erfolg 
einer Anwendung. Die Regelungen verursachen ei-
nen extrem hohen Aufwand, sowohl bei Herstel-
lern, Erhebung und Auswertung der Daten, aber 
auch bei den Patienten. Die werden gezwungen, 

Fragebögen auszufüllen und unnötige Parameter zu 
tracken und auf Seiten des BfArM und der Kassen 
entsteht erheblicher Mehraufwand. Deswegen ha-
ben wir uns auch gemeinsam dagegen ausgespro-
chen. Zu Ihrer zweiten Frage: Eine Erfolgsmessung 
findet derzeit nicht statt. Die Datennutzungszwecke 
für DIGA sind streng reguliert und eine Erfassung 
von Daten erfolgt nur im Rahmen von klinischen 
Studien. 

Die amtierende Vorsitzende: Jetzt kann ich doch 
noch Frau Dr. Pfeiffer drannehmen, denn es war 
eine Minute zu wenig eingestellt. Sie haben das 
Wort. 

Dr. Doris Pfeiffer (GKV-Spitzenverband): Vielen 
Dank. An der Stelle kann ich sagen: Wir sehen das 
ganz genauso. Wir sehen diese Problematik der 
Messung der Parameter genauso und haben deswe-
gen auch gemeinsam hier entsprechend die Politik 
angeschrieben. 

Die amtierende Vorsitzende: Jetzt haben Sie sogar 
noch eine Minute. Was machen Sie damit? 

Abg. Maximilian Funke-Kaiser (FDP): So schnell 
kommt man zu einer Minute. Dann komme ich 
noch zu einem anderen Teilbereich von DIGAs, 
nämlich im Kontext der Heilmittel. Der Gesetzent-
wurf sieht nämlich auch Ausnahmetatbestände für 
diesen Anspruch für DIGAs vor, die zur Verwen-
dung von bestimmten Heilmitteln oder Arzneimit-
teln bestimmt sind. Da meine Frage an Herrn Priet-
zel vom vfa. Wie beurteilen Sie diese Einschrän-
kung der Möglichkeit in der tatsächlichen Ausge-
staltung von digitalen Gesundheitsanwendungen? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prietzel, bitte. 
Sie haben das Wort. 

Dr. Sven Prietzel (Verband Forschender Arzneimit-
telhersteller e. V. (vfa)): Sven Prietzel, vfa. Vielen 
Dank für die Frage. Ich fasse mich sehr kurz. Wir 
sehen das sehr kritisch. Tatsächlich wird das Po-
tenzial von DIGAs nicht vollständig ausgeschöpft, 
wenn man die Verknüpfung mit einem Hilfsmittel 
derart erschwert. Entscheidend ist der positive 



  

 
Ausschuss für Gesundheit 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 92. Sitzung 
vom 15. November 2023 

Seite 31 von 34 

 
 

Versorgungseffekt. Darüber definiert sich, ob eine 
DIGA gelistet wird und erstattungsfähig ist. Wir 
sind sehr dafür, dass auch weiterhin dieser positive 
Versorgungseffekt den Ausschlag geben sollte zur 
Erstattungsfähigkeit. Wir sehen dadurch eine sehr 
starke Einschränkung und kritisieren das. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Ich rufe 
jetzt an die AfD. Herr Ziegler, wir stellen zwei Mi-
nuten ein. Ich lasse 20 Sekunden länger laufen, 
bitte. 

Abg. Kay-Uwe Ziegler (AfD): Vielen Dank. Meine 
Frage geht an die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung. Wie beurteilen Sie die AfD-Forderung im 
Zuge der Digitalisierung jede neue Anwendung wie 
zum Beispiel das elektronische Rezept, die elektro-
nische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die 
elektronische Patientenakte zunächst dahingehend 
zu testen, ob sie den Verwaltungsaufwand reduziert 
und nur dann einzuführen, wenn dies sicherge-
stellt ist? Sollte man das in den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung aufnehmen? 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Frau 
Dr. Steiner, bitteschön. 

Dr. Sibylle Steiner (Kassenärztliche Bundesvereini-
gung KdöR (KBV)): Sibylle Steiner für die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung. Ja, wir haben natür-
lich, denke ich, alle die Erfahrung mit der elektro-
nischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und 
auch mit dem E-Rezept gemacht, dass die Technik 
nicht in der Form funktioniert, wie man sich das 
vorstellt. Dass man für eine elektronische Signatur 
länger braucht als für eine händische Signatur. Das 
ist ein Punkt, der natürlich in den Praxen den 
Mehrwert der digitalen Anwendungen vermissen 
lässt. Insofern sollten wir jetzt eben bei der elektro-
nischen Patientenakte nicht diesen Fehler nochmal 
machen, sondern deshalb setzen wir uns … Die 
elektronische Patientenakte ist so gut wie das PVS, 
das Praxisverwaltungssystem, das die Ärztinnen 
und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten einsetzen. Insofern muss es da klare 
Qualitätsstandards geben. Die müssen auch über-
prüft werden, was zum Beispiel Reaktionszeiten 
des PVS angeht, was gewisse Standards für die Da-
tenübertragung, fürs Hochladen in die 

elektronische Patientenakte angeht. Deshalb setzen 
wir uns da auch für ausreichende Tests wie auch 
eine verpflichtende Zertifizierung der Systeme ein. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Die 
20 Sekunden geben wir der Allgemeinheit. Danke. 
Jetzt hat DIE LINKE. das Wort, Frau Vogler. Wir 
stellen eine Minute ein. Bitte. 

Abg. Kathrin Vogler (DIE LINKE.): Vielen herzli-
chen Dank. Meine Frage geht an die Bundespsycho-
therapeutenkammer. Dr. Melcop. Die Bundesregie-
rung will den Krankenkassen Zugriff auf Behand-
lungsdaten ermöglichen, um eine Beratung der Ver-
sicherten zu ermöglichen. Was bedeutet Beratung 
durch Krankenkassen nach Ihrer Erfahrung? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Melcop, bitte. 
Sie haben das Wort. 

Dr. Nikolaus Melcop (BPtK): Nikolaus Melcop, 
Bundespsychotherapeutenkammer. Keine Interes-
senkonflikte. Danke für diese Frage. Wir lehnen 
diesen Regelungsvorschlag strikt ab. Risiken zu be-
urteilen und zu entscheiden, welche Art der Be-
handlung erforderlich ist, ist eine Kernaufgabe von 
Psychotherapeut:innen und Ärzt:innen. Die vorge-
sehenen automatisierten Auswertungen können Pa-
tient:innen erheblich verunsichern und zu vor-
schnellen Behandlungsänderungen drängen. Aus 
den jährlichen Berichten der Unabhängigen Patien-
tenberatung geht hervor, dass die Krankenkassen in 
der Vergangenheit ihre Möglichkeit zur Beratung 
nicht im Sinne der Patient:innen genutzt haben, 
sondern diese vielfach unter Druck gesetzt haben, 
beispielsweise beim Krankengeldmanagement. Vie-
len Dank. 

Die amtierende Vorsitzende: So weit? 30 Sekunden 
hätten Sie noch. 

Abg. Kathrin Vogler (DIE LINKE.): Dann geht die 
gleiche Frage nochmal an Herrn Moormann. 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Moormann, bitte. 



  

 
Ausschuss für Gesundheit 

   
 

20. Wahlperiode Protokoll der 92. Sitzung 
vom 15. November 2023 

Seite 32 von 34 

 
 

Thomas Moormann (vzbv): Vielen Dank. Thomas 
Moormann, vzbv. Wir raten auch davon ab, von 
dieser Möglichkeit. Denn es ist schwierig zu kalku-
lieren auf Basis der Abrechnungsdaten, wie groß 
wirklich ein Risiko ist. Es wird auf Basis von aggre-
gierten Daten ein Rückschluss gezogen auf ein indi-
viduelles Krankheitsrisiko. Das ist nach unserem 
Befinden auch nicht möglich, schwer jedenfalls 
und das Potenzial, da einen großen Schaden auszu-
lösen, ist schon sehr groß. Diese Erkenntnisse aus 
der UPD-Beratung teilen wir. Wir haben auch in 
der Verbraucherberatung die Rückmeldung, dass 
Einfluss genommen wird, immer wieder, auf Ver-
sorgungsentscheidungen und auch Risikoselektion 
durchaus stattfindet von den Krankenkassen. Also 
gerade beim Krankengeldbezug, dass Druck ge-
macht wird, auch den Arbeitsvertrag zu kündigen. 
Das sind zwar nur Ausnahmefälle, aber das kommt 
vor. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass das 
hochproblematisch ist. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, 
Herr Moormann. Jetzt geht das Fragerecht erneut an 
die Unionsfraktion. Wir stellen zwei Minuten ein 
und lassen 30 Sekunden laufen. Wer fragt? 
Herr Monstadt, bitte. 

Abg. Dietrich Monstadt (CDU/CSU): Frau Vorsit-
zende, herzlichen Dank. Meine Frage geht an den 
BKK-Dachverband. Herr Knieps, bitte erläutern Sie, 
warum Sie es nicht nur für überflüssig, sondern in 
Einzelfällen für gefährlich halten, Notfalldaten zu-
sätzlich zur ePA auch weiterhin auf der elektroni-
schen Gesundheitskarte zu speichern. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke sehr. 
Herr Knieps, bitte. 

Franz Knieps (BKK-Dachverband e. V.): Vielen 
Dank für die Frage, Herr Monstadt. Franz Knieps, 
BKK-Dachverband. Wir sehen die Gefahr, dass hier 
auf zwei unterschiedlichen Trägern unterschiedli-
che Daten gespeichert werden und dass das zu Wi-
dersprüchen, zu Unvollständigkeiten etc. führen 
kann. Wir sind sehr optimistisch, dass mit der ePA 
von überall her ein zentraler Zugriff auf die Notfall-
daten möglich ist und dass deshalb eine weitere 
Speicherung auf der EG-Card überflüssig ist. 

Die amtierende Vorsitzende: Danke, Herr Knieps. 
Herr Dr. Kippels. 

Abg. Dr. Georg Kippels (CDU/CSU): Vielen herzli-
chen Dank. Ich würde eine Frage noch gerne an 
den Bundesverband der Arzneimittelhersteller 
richten. Wie bewerten Sie den vorgelegten Ände-
rungsantrag zur Befreiung vom Preismoratorium? 
Ist dieser ausreichend? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Sydow, bitte. 

Karl Sydow (Bundesverband der Arzneimittel-Her-
steller e. V. (BAH)): Karl Sydow vom Bundesver-
band der Arzneimittelhersteller. Ich habe keine In-
teressenkonflikte. Grundsätzlich begrüßen wir den 
Änderungsantrag zur Ausnahme der Befreiung vom 
Preismoratorium. Der vorliegende Antrag zeigt, wie 
komplex das Preismoratorium und die darum um-
gebenden Regularien eigentlich sind. Die Ab-
schlagsregelungen sind so komplex geworden, dass 
man sich zunächst iterativ nähern muss. Das tut 
der Antrag. Der Antrag bezieht sich aber noch nicht 
auf versorgungskritische Arzneimittel zur Behand-
lung der Kindererkrankungen. Deshalb befürworten 
wir, dass dieser Antrag entsprechend erweitert 
wird und auch diese Arzneimittel mit einbezieht. 
Das sind die nach § 35 Absatz 5a SGB V. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank. Die letz-
ten 30 Sekunden. 

Abg. Dr. Georg Kippels (CDU/CSU): Eine Frage an 
den BPA. Sind die Pflegeeinrichtungen im Digitali-
sierungsprozess ausreichend berücksichtigt und 
sind sie ausreichend in die gematik eingebunden? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Wolfram, zehn 
Sekunden. Bitte. Sie sind online dabei, soweit wir 
wissen? …keine Reaktion… Okay. Das ist dann 
jetzt nicht mehr möglich. Das tut mir leid. 

Abg. Erwin Rüddel (CDU/CSU): Dann könnte die 
Bundesarbeitsgemeinschaft freie Wohlfahrtspflege... 
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Die amtierende Vorsitzende: Das geht jetzt nicht 
mehr. Das wären eh nur noch ganz wenige Sekun-
den gewesen. Das hat dann nicht mehr hingehauen. 

Abg. Erwin Rüddel (CDU/CSU): Ein Nein hätte mir 
auch gereicht. 

Die amtierende Vorsitzende: Okay. Frau Dr. Fix 
sagt einmal das.  

Dr. Elisabeth Fix (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege e. V. (BAGFW)): Elisabeth 
Fix für die BAGFW. Nein, nicht ausreichend. 

Die amtierende Vorsitzende: Gut. Dann haben wir 
auch das geklärt. Sie haben Ihre Informationen ent-
sprechend auch bekommen. Jetzt geht abschließend 
das Fragerecht nochmal an die SPD. Es beginnt 
Herr Dr. Pantazis. 

Abg. Dr. Christos Pantazis (SPD): Herzlichen Dank, 
Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Dr. Beier 
vom Deutschen Hausärzteverband. Der Gesund-
heitsminister hat in einem Interview angekündigt, 
noch in dieser Erkältungssaison die Attestpflicht 
für das Kinderkrankengeld für die ersten drei Er-
krankungstage zu streichen, damit Eltern mit ihren 
kranken Kindern nicht in die Kinderarztpraxen 
müssen, nur um ein Attest zu beschaffen. Damit 
sollen die Eltern und die Kinderärztinnen und -
ärzte entlastet werden. Was halten Sie von diesem 
Vorschlag? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Beier, bitte. 

Dr. Markus Beier (HÄV): Markus Beier, Hausärztin-
nen- und Hausärzteverband. Ich kann da guten Ge-
wissens antworten, weil je nach Region und Alter 
bis zu 40 Prozent der kinder-und jugendärztlichen 
Versorgung auch in hausärztlicher Hand sind. Ei-
nes der grundlegenden Probleme unseres Gesund-
heitssystems derzeit und der Weiterentwicklung 
ist, dass wir oft nicht am Bedarf, sondern an Be-
dürfnissen uns orientieren. Hier ist es zum Glück 
umgekehrt. Die Behandlung von „Attestitis“ ist 
kein Behandlungsbedarf und deshalb sind wir froh, 
wenn solche bürokratischen Regeln zugunsten von 

Behandlungen zurückgetreten werden. Allerdings 
gilt meine Aussage von vorhin: Wir müssen die 
Vergütungsregeln auch so machen, dass hier unser 
Dasein grundsätzlich honoriert wird und nicht nur 
immer der persönliche Kontakt.  

Die amtierende Vorsitzende: Frau Baehrens fragt 
noch. Nein, Frau Stamm-Fibich. 

Abg. Martina Stamm-Fibich (SPD): Meine Frage 
geht an den Einzelsachverständigen Prof. Gerlach. 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht eine 
Ausweitung des Versorgungsangebots hinsichtlich 
sogenannter assistierter Telemedizin in Apotheken 
vor. Welche Bedeutung kommt einem solchen Ver-
sorgungsangebot mit Blick auf Angebotskapazitäten 
und Entlastung im System wohl zukünftig zu? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Prof. Gerlach, 
bitte. 

Prof. Dr. Ferdinand Gerlach: Herr Gerlach, Einzel-
sachverständiger. Wenn wir eine neue Leistung ein-
führen, dann müssen wir, wenn wir es flächende-
ckend tun, uns vorher fragen, welche Effekte damit 
verbunden sind. Im internationalen Vergleich, 
wenn man auf unser Gesundheitssystem schaut, 
dann sieht man, die Zugänglichkeit ist eigentlich 
gut. Wir haben relativ wenige Wartezeiten. Was be-
sonders schlecht ist, ist die Koordination gerade bei 
chronisch Kranken und Multimorbiden. Wenn wir 
jetzt neue Angebote schaffen an neuen Orten, Ge-
sundheitskioske, assistierte Telemedizin in Apothe-
ken, Community Health Nurses, Wundmanager, 
Case Manager aller Art, jedes für sich durchaus dis-
kutabel, dann darf es nicht dazu kommen, dass 
neue Schnittstellen entstehen, die diese Situation 
noch weiter verschlechtern. Wir sollten vor allem 
vorhandene Strukturen wie die hausärztliche Ver-
sorgung stärken. Wir müssen darauf drängen, dass 
diese Angebote, die durchaus sinnvoll sein können, 
unter einem Dach in einer Hand stattfinden, aus ei-
nem Guss. Wenn Telemedizin, dann aufeinander 
abgestimmt, in Teams zusammengeführt. Hausarzt-
zentrierte Primärversorgungszentren müssen wir 
stärken, da sind wir schwach im internationalen 
Vergleich, multiprofessionelle interdisziplinäre 
Teams, Bündelung medizinischer und sozialer An-
gebote unter einem Dach, das muss die 
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Zielrichtung sein. Wenn wir das aus einer Hand 
machen, dann werden auch die Patienten besser 
versorgt, wir haben weniger Effizienzverluste und 
mehr gesundheitlichen Gewinn. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, Herr 
Prof. Gerlach. Herr Mieves noch? 

Abg. Matthias David Mieves (SPD): Wir würden 
noch eine kurze Frage machen, und zwar an 
Herrn Baas von der TK. Herr Baas, es gibt Stimmen, 
die einen Übergang zu einem ausdrücklich kassen-
neutralen Frontend beziehungsweise einer unifor-
men Web-Version der ePA fordern. Was entgegnen 
Sie dieser Forderung? 

Die amtierende Vorsitzende: Herr Dr. Baas, 30 Se-
kunden. 

Dr. Jens Baas (TK): Baas, Techniker Krankenkasse. 
Von dieser Forderung halten erwartungsgemäß gar 
nichts. Ich glaube, dass wir hier ein Thema des 
Wettbewerbs haben, wo es darum geht, die dahin-
terliegende Technologie für alle einheitlich zu ha-
ben. Ich glaube, das muss so sein, aber davor Wett-
bewerb zu setzen und dort auch mit konkurrieren-
den Angeboten sich voneinander abheben zu kön-
nen. Ich glaube, davon profitieren die Versicherten. 
Und zu glauben, dass eine Einheitlichkeit zu besse-
ren Ergebnissen führt, hat sich eigentlich nirgends 
in der Welt jemals bewährt. 

Die amtierende Vorsitzende: Vielen Dank, Herr 
Dr. Baas. Damit sind wir am Ende dieser Anhörung 
angekommen. Ich darf allen herzlich danken für 
Ihre kenntnisreichen Ausführungen. Das wird jetzt 
in die parlamentarischen Beratungen Einzug neh-
men. Das ist für uns sehr wichtig gewesen. Ich darf 
nochmal herzlich danken für Ihre Flexibilität. Wir 
machen jetzt schnellste Umbauten, weil wir in 
zwei Minuten die nächste Anhörung beginnen 
wollen. Einige von Ihnen werden ja bleiben. Den 
anderen wünsche ich einen guten Nachhauseweg. 
Vielen Dank und Tschüss.   

Schluss der Sitzung: 17:44 Uhr 
 

  Gez. 
Dr. Kirsten Kappert-Gonther 
Amtierende Vorsitzende 
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